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 Haushaltssatzung der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)  
für das Haushaltsjahr 2021 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat 
der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) in seiner Sitzung am 08.12.2020 folgende 
Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

           mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
     1.1 der ordentlichen Erträge auf     22.179.200,00 Euro 
     1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf    23.453.200,00 Euro 
    
     1.3 der außerordentlichen Erträge                     0,00 Euro 
     1.4 der außerordentlichen Aufwendungen                    0,00 Euro 
 

2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  21.536.900,00 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.044.400,00 Euro 
   
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit        120.000,00 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit     4.867.000,00 Euro 
       
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit     4.560.500,00 Euro 
2.6.der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit        550.000,00 Euro 
       
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes    26.217.400,00 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes    27.461.400,00 Euro 
  Saldo                            - 1.244.000,00 Euro 
   

 
§ 1a 

 
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 für den Eigenbetrieb „Kommunal-
Service Lüchow“ wird im Erfolgsplan festgesetzt: 

  

 in den Erträgen auf                    1.720.500,00 Euro 

 in den Aufwendungen auf                    1.720.500,00 Euro 

 in dem Jahresergebnis auf                    0,00 Euro 
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Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 für den Eigenbetrieb „Kommunal-
Service Lüchow“ wird im Vermögensplan festgesetzt: 

  

 in den Einnahmen auf                       119.300,00 Euro 

 in den Ausgaben auf                       119.300,00 Euro 

 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investi-
tionsfördermaßnahmen wird auf 4.560.500,00 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 2 a 
 

Der Gesamtbetrag der Kredite wird für 2021 für den Eigenbetrieb „Kommunal-
Service Lüchow“ festgesetzt auf 0,00 Euro für die Investitionen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 3.725.000,00 Euro veranschlagt.  
 
 

§ 3 a 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden für den Eigenbetrieb „Kommunal-Service 
Lüchow“ nicht veranschlagt. 
 

 
§ 4 

 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzei-
tigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
3.589.400,00 Euro festgesetzt. 

 
 

§ 4 a 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird für den Eigenbetrieb „Kommunal-Service 
Lüchow“ festgesetzt für 2021 auf 0,00 Euro. 
 
 

§ 4 b 
 
Die Planansätze des Erfolgs- und Vermögensplanes 2021 des Eigenbetriebes 
„Kommunal-Service Lüchow“ werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
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§ 5 
 

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird auf 44 v. H. der Steuerkraftmess-
zahl festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Gemäß § 12 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung wird die Wertgrenze für 
bauliche Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung auf 30.000,00 Euro 
festgelegt. Bevor Investitionen oberhalb dieser Wertgrenzen durchgeführt werden, ist 
ein Wirtschaftlichkeitsvergleich durchzuführen. Für Investitionen unterhalb dieser 
Wertgrenze erfolgt eine Folgekostenberechnung. Soweit dies im Einzelfall sinnvoll 
ist, wird auch für Investitionen unterhalb der genannten Wertgrenzen ein Wirtschaft-
lichkeitsvergleich erstellt. 
 
 
 

Lüchow (Wendland), 08.12.2020 
Samtgemeinde Lüchow (Wendland) 

Der Samtgemeindebürgermeister 
 
 

      (Schwedland) 
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XV. Beteiligungen 
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I. Allgemeine Vorbemerkungen  
 
Gesetzliche Grundlagen 
Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) 
ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 6 KomHKVO einen 
Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft der jeweiligen 
Gemeinde gibt.  
In ihm wird konzentriert dargestellt, wie sich die beiden dem Haushaltsjahr vorange-
henden Haushaltsjahre entwickelt haben, und wie sich das laufende Haushaltsjahr 
und die drei ihm folgenden entwickeln werden.  
 

Nach § 4 Abs. 1 KomHKVO wird der Haushalt in Teilhaushalte gegliedert, die der ört-
lichen Verwaltungsgliederung entsprechen muss. Nach § 4 Abs. 3 können Teilhaus-
halte, Produktbereich, -gruppen oder Produkte durch Haushaltsvermerk zu einer Be-
wirtschaftungseinheit erklärt werden. 
 

Neues Kommunales Rechnungswesen, Produkte, Ziele 
Die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) hat die Haushaltsführung zum 01.01.2011 
auf das doppische Haushaltsrecht umgestellt. Das Neue Kommunale Rechnungswe-
sen ist als „Drei-Komponenten-System“ ausgestaltet und gegliedert in  
 

 Ergebnishaushalt bzw. –rechnung, 
 Finanzhaushalt bzw. –rechnung und 
 Bilanz. 

 
Im Ergebnishaushalt werden die im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträ-
ge bzw. entstehenden Aufwendungen dargestellt. Der Finanzhaushalt weist die vo-
raussichtlich eingehenden Einzahlungen bzw. zu leistenden Auszahlungen im Haus-
haltsjahr aus. Die Bilanz zeigt den Bestand an Vermögen, Schulden und Nettopositi-
on („Eigenkapital“). Sie ist stichtagsbezogen und wird im Gegensatz zum Ergebnis- 
und Finanzhaushalt nicht beplant.  
 
Gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO wird der Haushalt nach örtlichen Bedürfnissen in Teil-
haushalte gegliedert. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung 
oder bildet den ordentlichen Produktplan ab. In den Teilhaushalten werden die ihnen 
zugeordneten Produkte abgebildet. Die Verantwortung für einen Teilhaushalt soll ei-
ner bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zuge-
ordnet werden.  
Bei der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) sind Teilhaushalte Verwaltungsvorstand 
etc. sowie für alle Abteilungen gebildet worden.  
Die jeweiligen Teilhaushalte sind budgetiert. Von der Budgetierung ausgenommen 
sind Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung, zah-
lungsunwirksame Aufwendungen sowie Auszahlungen für Investitions- und Finanzie-
rungstätigkeit. 
 
Für die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) sind insgesamt 34 Produkte gebildet 
worden. Jedes Produkt wird im Haushaltsplan beschrieben. Diese Darstellungsform 
bietet ein hohes Maß an Informationen und erhöht ganz erheblich die Transparenz 
des Verwaltungshandelns. 
Das Produkt 11.1.9 Rechtsangelegenheiten gibt es seit dem Jahr 2019 erstmals. Ein 
weiteres Produkt, 12.8.1 Katastrophenschutz, wird seit dem Jahr 2019 wieder  
beplant. 
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II. Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre 
 
Haushaltsjahr 2018 
 
Im Jahr 2018 wurde ein ausgeglichener Ergebnishaushalt geplant. Aufgrund der 
noch fehlenden Jahresabschlüsse kann hinsichtlich des Ergebnisses nur ein vorläu-
figes Ergebnis genannt werden.  
 
Der Gesamtergebnisplan schließt voraussichtlich mit folgenden Summe ab: 
 
 Plan 2018  

- Euro - 
IST 2018 
- Euro - 

Saldo 2018 
- Euro - 

Ordentliche Erträge 19.443.800,00 18.991.784,56 - 452.015,44 

Ordentliche Aufwendungen 19.365.000,00 17.867.817,75 - 1.497.182,25 

Ordentliches Ergebnis 
 

+ 78.800,00 + 1.123.966,81 + 1.045.166,81 

Außerordentliche Erträge 0,00 119.354,79 + 119.354,79 

Außerordentliche Aufwendungen 0,00 262.977,39 - 262.977,39 
Außerordentliches Ergebnis 0,00 - 143.622,60 - 143.622,60 
Jahresergebnis + 78.800,00 + 980.344,21 + 901.544,21 
  
 
 
Der Gesamtfinanzplan schließt voraussichtlich mit folgenden Summe ab: 
 
 Plan 2018  

- Euro - 
IST 2018 
- Euro - 

Saldo 2018 
- Euro - 

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.882.400,00 18.212.929,06 - 669.470,94 

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.221.200,00 16.481.352,57 + 1.739.847,43 

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
 

+ 661.200,00 + 1.731.576,49 + 1.070.376,49 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 475.400,00 450.653,98 - 24.746,02 

Auszahlung für Investitionstätigkeit 2.280.700,00 1.755.650,28 + 525.049,72 

Saldo für Investitionstätigkeit 
 

- 
1.805.300,

00 

- 1.304.996,30 + 500.303,70 

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.789.600,00 2.504.300,00 + 714.700,00 

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 421.700,00 421.163,21 + 536,79 

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
 

+ 1.367.900,00 + 2.083.136,79 + 
715.236,79 

Einzahlungen des Finanzhaushalts 21.147.400,00 21.167.883,04 + 20.483,04 

Auszahlungen des Finanzhaushalts 20.923.600,00 18.658.466,06 + 
2.265.433,94,0

0 

    
Jahresergebnis + 223.800,00 + 2.509.716,98 + 2.285.916,98 
 
 
 
Nettoposition 2018: 24.959.110,79 €  
 
Aufgrund der noch fehlenden Abschlussarbeiten, handelt es sich um vorläufige Er-
gebnisse.  
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Haushaltsjahr 2019 
 
Im Jahr 2019 wurde ein ausgeglichener Ergebnishaushalt geplant. Aufgrund der 
noch fehlenden Jahresabschlüsse kann hinsichtlich des Ergebnisses nur ein vorläu-
figes Ergebnis genannt werden.  
 
Der Gesamtergebnisplan schließt voraussichtlich mit folgenden Summe ab: 
 
 Plan 2019  

- Euro - 
IST 2019 
- Euro - 

Saldo 2019 
- Euro - 

Ordentliche Erträge 19.683.300,00 20.739.291,89 + 1.055.991,89 

Ordentliche Aufwendungen 19.616.800,00 19.051.157,00 + 565.643,00 

Ordentliches Ergebnis 
 

+ 66.500,00 + 1.688.134,89 + 1.621.634,89 

Außerordentliche Erträge 0,00 38.302,98 + 38.302,98 
Außerordentliche Aufwendungen 0,00 77.274,91 - 77.274,91 
Außerordentliches Ergebnis 0,00 -38.971,93  38.971,93 
Jahresergebnis +66.500,00 + 1.649.162,96 + 1.582.662,96 
  
 
 
Der Gesamtfinanzplan schließt voraussichtlich mit folgenden Summe ab: 
 
 Plan 2019  

- Euro - 
IST 2019 
- Euro - 

Saldo 2019 
- Euro - 

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 19.001.000,00 20.283.595,59 + 1.282.595,59 

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.447.500,00 17.815.712,51 + 631.787,49 

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit + 553.500,00 + 2.467.883,08 + 1.914.383,08 
 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 589.300,00 1.019.846,18 + 430.546,18 

Auszahlung für Investitionstätigkeit 2.750.700,00 2.894.910,09 - 144.210,09 

Saldo für Investitionstätigkeit -2.161.400,00 -1.875.063,91 + 286.336,09 
 

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.144.500,00 0,00 -2.144.500,00 
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 481.000,00 478.386,43 +2.613,57 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit + 1.663.500,00 -478.386,43 -2.141.886,43 

 
Einzahlungen des Finanzhaushalts 21.734.800,00 21.303.441,77 -431.358,23 
Auszahlungen des Finanzhaushalts 21.679.200,00 21.189.009,03 + 490.190,97 

    
Jahresergebnis + 55.600,00 + 114.432,74 +58.832,74 
 
 
 
Nettoposition 2019: 27.128.469,32 €  
 
Aufgrund der noch fehlenden Abschlussarbeiten, handelt es sich um vorläufige Er-
gebnisse.  
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Haushaltsjahr 2020 
 
Im Jahr 2020 wurde ein ausgeglichener Ergebnishaushalt geplant.  
 
 
Der Gesamtergebnisplan wurde mit folgenden Summen geplant: 
 
 Plan 2020  

- Euro - 
  

Ordentliche Erträge 20.497.900,00   

Ordentliche Aufwendungen 20.497.900,00   

Ordentliches Ergebnis 0,00 
 

  

Außerordentliche Erträge 0,00   
Außerordentliche Aufwendungen 0,00   
Außerordentliches Ergebnis 0,00 

 
  

Jahresergebnis 0,00   
  
 
 
Der Gesamtfinanzplan wurde mit folgenden Summe geplant: 
 
 Plan 2020  

- Euro - 
  

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 19.992.500,00   

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 19.136.100,00   

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit + 856.400,00 
 

  

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.163.600,00   

Auszahlung für Investitionstätigkeit  2.957.6
00,00 

 

  

Saldo für Investitionstätigkeit + 206.000,00 
 

  

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.424.100,00   

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 560.000,00   

Saldo aus Finanzierungstätigkeit + 864.100,00 
 

  

Einzahlungen des Finanzhaushalts 24.580.200,00   

Auszahlungen des Finanzhaushalts 22.653.700,00   

    
Jahresergebnis + 1.926.500,00   
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III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021: 
 
Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2021 
Der Haushaltsplan 2021 enthält zuerst den Gesamtergebnisplan mit sämtlichen Er-
träge und Aufwendungen. Anschließend folgt der Gesamtfinanzplan mit sämtlichen 
Einzahlungen und Auszahlungen. Weiter werden die einzelnen Produkte mit der je-
weiligen Produktbeschreibung und den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen des Pro-
duktes ausgewiesen. 
 
COVID-19-Pandemie 
Mit dem „Gesetz zur Änderung niedersächsischer Rechtsvorschriften aus Anlass der 
COVID-19-Pandemie“ vom 15.07.2020 hat das Land auch das Niedersächsische 
Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) geändert. Aus haushaltsrechtlicher Sicht ist 
die Einfügung des neuen § 182 Absatz 4 NKomVG mit Sonderregelungen für epide-
mische Lagen von besonderer Bedeutung. Unter der Voraussetzung, dass eine epi-
demische Lage nationaler oder landesweiter Tragweite offiziell festgestellt wird, gel-
ten unter anderem folgende Erleichterungen für die kommunale Haushaltswirtschaft: 
 

 Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses sind in der 
Bilanz auf der Passivseite gesondert auszuweisen. 

 Die absolute Verschuldungsgrenze nach § 110 Absatz 7 Satz 1 NKomVG  
darf überschritten werden. 

 Der Rat kann beschließen, auf ein Haushaltssicherungskonzept zu verzichten, 
wenn der Fehlbetrag durch die epidemische Lage ausgelöst ist. 

 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen ohne Deckung sind zulässig, 
wenn sie unmittelbar aus der epidemischen Lage resultieren. 

 
Für das Haushaltsjahr 2021 legt die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) einen 
Haushaltsplan mit Jahresfehlbeträgen im zu planenden Haushaltsplan und teilweise 
in den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 vor. 
Nachdem der Jahresabschluss 2019 nach vorläufigem Stand insgesamt einen Jah-
resüberschuss von rd. 1,6 Mio. € ausweisen wird, ist für die Ergebnisrechnung 2020 
nach aktuellen Prognosen ebenfalls von einem Überschuss auszugehen.  
Mit Stand zum Jahresende 2019 sind noch folgende Fehlbeträge auszugleichen: 
Der kamerale Fehlbetrag beläuft sich auf 2,55 Mio. € und die doppischen Fehlbeträ-
ge auf rd. 600 T€.  

 
Die finanzielle Situation für 2021 ist den wirtschaftlichen und finanziellen Einflüssen 
der Corona-Pandemie geschuldet. Im Jahr 2021 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 
1,27 Mio. € erwartet. Dieser Betrag ist in der Bilanz als Passivposten zum Ende des 
Jahres 2021 gesondert auszuweisen. 
Der ausgewiesene Fehlbedarf hat seine Ursache in der wirtschaftlichen Entwicklung, 
ausgelöst durch die Corona-Pandemie. Hierbei müssen die erheblichen Gewerbe-
steuerausfälle berücksichtigt werden. Während in den kleineren Gemeinden die Ge-
werbesteuerausfälle gering sind, so sind sie insbesondere in der Stadt Lüchow 
(Wendland) in einer Größenordnung zu erwarten, die in keiner Weise kompensiert 
werden kann. Durch den Finanzverbund von Gemeinden und Samtgemeinde führen 
die Gewerbesteuerausfälle zu einem erheblichen Rückgang der Umlageeinnahmen 
auf Seiten der Samtgemeinde. Obwohl Bund und Land die Steuerausfälle durch um-
lagefähige Zuweisungen kompensieren (wollen), wird diese Kompensation erst im 4. 
Quartal 2020 bzw. zum Jahresende 2020 erfolgen und damit keine Auswirkungen auf 
die Samtgemeindeumlage 2021 haben. Allein aus dem Haushalt der Stadt Lüchow 
(Wendland) müssen Mindereinnahmen bei der Samtgemeinde ausgewiesen werden. 
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Auch der diesjährige Bau von 4 Kindertagesstätten im Samtgemeindegebiet durch 
die jeweiligen Mitgliedsgemeinden (Lüchow, Kiefen, Trebel und Clenze) führt zu Fol-
gekosten, die die Samtgemeinde durch entsprechende Vereinbarungen Rückzah-
lungsverpflichtungen eingegangen ist. Hinzu kommen außerdem Mehrkosten als 
Folge aus der Pandemie. 
Die Samtgemeinde geht jedoch davon aus, dass sich die Finanzsituation aller Kom-
munen in 2021 erholt und damit in 2022 eine verbesserte Haushaltssituation ausge-
wiesen werden kann, besonders vor dem Hintergrund, dass die umlagefähige Son-
derzuweisung von Bund und Land in die Berechnung der Samtgemeindeumlage 
2022 einfließt.  
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Verpflichtung zum Ausgleich des 
Haushaltes gemäß § 110 Absatz 4 und 5, Ziffer 1 NKomVG nicht als erfüllt gilt, da 
keine Überschussrücklagen zur Deckung zur Verfügung stehen. 
 
 
 
 
Eckdaten Gesamtergebnisplan: 
 
 Plan 2021  

- Euro - 
  

Ordentliche Erträge 22.179.200,00   

Ordentliche Aufwendungen 23.453.200,00   

Ordentliches Ergebnis -1.274.000,00 
 

  

Außerordentliche Erträge 0,00   
Außerordentliche Aufwendungen 0,00   
Außerordentliches Ergebnis 0,00 

 

  

Jahresergebnis -1.274.000,00   
  
 
Eckdaten Gesamtfinanzplan: 
 
 Plan 2021  

- Euro - 
  

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 21.536.900,00   

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 22.044.400,00   

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -507.500,00 
 

  

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 120.000,00   

Auszahlung für Investitionstätigkeit 4.867.000,00   

Saldo für Investitionstätigkeit -4.747.000,00 
 

  

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 4.560.500,00   

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 550.000,00   

Saldo aus Finanzierungstätigkeit +4.010.500,00 
 

  

Einzahlungen des Finanzhaushalts 26.217.400,00   

Auszahlungen des Finanzhaushalts 27.461.400,00 
 

  

    
Jahresergebnis -1.244.000,00   
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IV. Ergebnishaushalt 2021 
 
 
 

Ordentliche Erträge 2021

Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Öffentlich-rechtliche Entgelte Auflösungserträge aus Sonderposten

Sonstige Transfererträge Steuern und ähnliche Abgaben

Zinsen und ähnliche Finanzerträge Sonstige ordentliche Erträge

Privatrechtliche Entgelte

 
 
 
 
Ordentliche Erträge 2021 in € in % 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.914.800,00 89,79 

Kostenerstattungen und Kostenumlagen               964.200,00 4,34 
Öffentlich-rechtliche Entgelte 447.300,00 2,02 
Auflösungserträge aus Sonderposten 528.500,00 2,38 
Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 
Steuern und ähnliche Abgaben  0,00 0,00 
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 1.600,00 0,01 
Sonstige ordentliche Erträge  153.000,00 0,69 
Privatrechtliche Entgelte 169.800,00 0,77 
insgesamt  22.179.200,00 100,00 
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IV. 1 Entwicklung wichtiger Ertragsarten 
 
 
II. 1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
 
Unter diesen Erträgen fallen folgende Positionen:  
Schlüsselzuweisungen vom Land 
Sonstige allgemeine Zuwendungen vom Land 
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 
Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich 
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 
 
Nachfolgend werden die größten Posten entsprechend erläutert.  
 
Schlüsselzuweisungen vom Land 
Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisung einer Gemeinde sind ihre Einwohnerzahl 
und ein landeseinheitlicher Grundbetrag. Beides wird von der Landesstatistikbehörde ver-
bindlich festgestellt und ergibt nach den Regelungen des Niedersächsischen Finanzaus-
gleichsgesetzes (NFAG) den im Finanzausgleich zu berücksichtigenden fiktiven Bedarf der 
Gemeinde. Dieser Bedarfsmesszahl wird eine ebenfalls fiktiv ermittelte Steuerkraft gegen-
übergestellt. Maßgeblich hierfür sind die Ist-Einnahmen der Realsteuern, der Gemeindean-
teile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer. Nach den Orientierungsdaten ist in 
den Planjahren von einer Steigerung der Zuweisungsmasse und somit auch mit einer Erhö-
hung des Grundbetrages zu rechnen. Die zugrunde zu legende Steuerkraft der Mitgliedsge-
meinden ist im Zeitraum 01.10.2019 bis 30.09.2020 auf einem weiterhin hohen Niveau ge-
blieben. Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt wie folgt:  
 
 
Einwohnerzahl  
x Gemeindegrößenansatz  
x Grundbetrag  
= Bedarfsmesszahl  
./. Steuerkraftzahl der Mitgliedsgemeinden  
Unterschiedsbetrag (Schlüsselzahl)  
davon 75 %  
= Schlüsselzuweisung  
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Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 
Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden, die Grundlage für Berech-
nung der Schlüsselzuweisungen vom Land sind, stellt sich wie folgt dar:  
 
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2014 5.449.784,00 €  
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2015 6.120.176,00 €  
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2016 9.313.984,00 € 
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2017 9.537.320,00 €  
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2018 7.794.520,00 €  
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2019 9.746.896,00 €  
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2020    11.513.136,00 € 
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2021 12.220.000,00 € (Schätzung) 
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2022 12.300.000,00 € (Schätzung) 
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2023 12.500.000,00 € (Schätzung) 
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2024 12.700.000,00 € (Schätzung) 
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Durch die deutlich höhere Schlüsselzuweisung im Jahr 2019 und 2020 wurden auch die 
Schätzungen angepasst. 
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Sonstige allgemeine Zuwendung vom Land 
(Zuweisung übertragener Wirkungskreis) 
 
Für die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhält die Samtge-
meinde Zahlungen vom Land.  
 
Entwicklungen seit 2014:  

400.000 

420.000 

440.000 

460.000 

480.000 

500.000 

520.000 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

 
2014  437.672,00 € (IST-Zahl) 

2015  450.865,00 € (IST-Zahl) 

2016  458.696,00 € (IST-Zahl) 

2017  479.728,00 € (IST-Zahl) 

2018  460.488,00 € (IST-Zahl) 

2019  480.912,00 € (IST-Zahl) 

2020  491.272,00 € (IST-Zahl) 

2021  490.000,00 € (PLAN-Zahl) 

2022  495.000,00 € (PLAN-Zahl) 

2023  500.000,00 € (PLAN-Zahl) 

2024  505.000,00 € (PLAN-Zahl) 
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Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
(Samtgemeindeumlage) 
 
Eine Samtgemeinde ist in Niedersachsen ein Gemeindeverband, der bestimmte öffentliche 
Aufgaben anstelle seiner Mitgliedsgemeinden ausführt. Die Mitgliedsgemeinden bleiben da-
bei selbständige Körperschaften und führen auch weiterhin einen eigenen Aufgabenkreis 
selbstverantwortlich durch. 
 
Der Samtgemeindeumlagehebesatz wird unverändert auf 44 % der Steuerkraftzahlen der 
Mitgliedsgemeinden festgesetzt. 
 
Entwicklungen seit 2014:  
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Samtgemeindeumlage 2014   7.620.832,00 € (IST-Zahl) 

Samtgemeindeumlage 2015   7.315.488,00 € (IST-Zahl) 

Samtgemeindeumlage 2016   5.959.872,00 € (IST-Zahl) 

Samtgemeindeumlage 2017   6.629.184,00 € (IST-Zahl) 

Samtgemeindeumlage 2018   7.831.088,00 € (IST-Zahl) 

Samtgemeindeumlage 2019   7.569.432,00 € (IST-Zahl) 

Samtgemeindeumlage 2020   7.260.184,00 € (IST-Zahl) 

Samtgemeindeumlage 2021   6.831.000,00 € (Schätzung) 

Samtgemeindeumlage 2022   6.500.000,00 € (Schätzung) 

Samtgemeindeumlage 2023   6.600.000,00 € (Schätzung) 

Samtgemeindeumlage 2024   6.700.000,00 € (Schätzung) 
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II. 1.2 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Hierunter werden die Personalkostenerstattungen geführt. Wenn das Personal der Samtge-
meinde Lüchow (Wendland) für andere Gemeinden etc. tätig wird, werden die Kosten im 
Rahmen der Personalkostenerstattung an die Samtgemeinde erstattet.  
 
 
II. 1.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte 
Unter diesen Erträgen sind die Verwaltungsgebühren und die Benutzungsentgelte aufge-
führt. Die größten Posten der Benutzungsentgelte ergeben sich aus den Straßenreinigungs-
gebühren, das Freibad Bergen sowie die Büchereien der Samtgemeinde Lüchow (Wend-
land).  
 
 
II. 1.4 Auflösungserträge aus Sonderposten 
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden mit der Umstellung auf das NKR in 
einer neuen Position erstmals seit der Haushaltsplanung 2011 abgebildet. Dargestellt wird in 
diesem Bereich die Gegenposition zur Abschreibung. Empfangene Investitionszuschüsse, 
Straßenbaubeiträge und ähnliche empfangene Gelder für Investitionen werden hier entspre-
chend der Nutzungsdauer des mit der Investition hergestellten oder erworbenen Vermö-
gensgegenstands aufgelöst.  
Auswirkungen durch die in 2020 eingeplanten förderfähigen Investitionen sind in die Planung 
eingeflossen und in der mittelfristigen Planung bis 2024 berücksichtigt. 
 
 
II. 1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 
Für die eingestellte Rückstellung der Versorgungsrückstellung für die Beamten der Samtge-
meinde Lüchow (Wendland) ergibt sich ein jährlicher Zinsertrag, welcher unter dieser Positi-
on ausgewiesen wird.  
 
 
II. 1.6 Sonstige ordentliche Erträge 
Hierunter fallen alle Bußgelder und Säumniszuschläge die die Samtgemeinde erhebt und die 
nicht mehr benötigten Rückstellungen aus den Vorjahren. 
 
 
II. 1.7 Privatrechtliche Entgelte 
Weiterhin werden Pachteinnahmen, unter anderem für Vermietungen und Verpachtungen 
sowie Erträge aus Mietnebenkosten ausgewiesen. 
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IV. 2 Entwicklung wichtiger Aufwandsarten 
 
 
 
 
 

Ordentliche Aufwendungen 2021

Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen

 

 

 

 

 
Ordentliche Aufwendungen 2021 in € in % 
Transferaufwendungen  8.576.500,00 36,57 
Sonstige ordentliche Aufwendungen  1.134.900,00 4,84 
Aufwendungen für aktives Personal + Versorgung  7.710.400,00 32,87 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  4.584.200,00 19,55 
Abschreibungen  1.127.600,00 4,81 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen  319.600,00   1,36 
insgesamt  23.453.200,00 100,00 
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IV. 2.1 Transferaufwendungen 
 
Hier sind die Übertragungen von Ressourcen auf Dritte, auch ohne Gegenleistungsverpflich-
tung eingeplant: 
 

a) Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden 
b) Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 
c) Zuschüsse an übrige Bereiche 
d) Allgemeine Umlagen an das Land 
e) Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
f) Kreisumlage 

 
Nachfolgend werden die größten Posten entsprechend erläutert.  
 
 
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden 
Unter diese Position fällt die Erstattungen an den Landkreis zwecks der Kindertagesstätten 
und Zuweisungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung. 
 
 
Zuschüsse an übrige Bereiche 
Hierunter fallen unter anderem die Zuschusszahlungen im Rahmen der Sportstättenförde-
rung  sowie Zahlungen an die Kindertageseinrichtungen, Zahlungen im Rahmen der Ju-
gendarbeit und des Feuerschutzes der Samtgemeinde Lüchow (Wendland). 
 
 
Allgemeine Umlagen an das Land 
Seit 2012 ist an das Land Niedersachsen eine Entschuldungsumlage zu entrichten. Auf 
Grundlage der §§ 14b und 14c des Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG) fließt diese 
Umlage den vom Land zur Finanzierung der Zins- und Tilgungshilfe errichteten „Entschul-
dungsfonds“ zu. Für die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beläuft sich die Entschuldungs-
umlage auf 48.000,00 €. 
 
 
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
Für den internen Finanzausgleich sind 78.400,00 € veranschlagt. 
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Kreisumlage   
Kreisumlagen sind Zahlungen, die kreisangehörige Gebietskörperschaften an die überge-
ordnete Gebietskörperschaft Landkreis aufgrund dessen Hebungsrechts leisten, um dessen 
Finanzbedarf ganz oder teilweise zu decken. 
 
Der Landkreis Lüchow-Dannenberg partizipiert über die Kreisumlage an den Steuereinnah-
men der Gemeinden.  
Aus dem Haushaltsplan 2020 des Landkreises ist zu entnehmen, dass der Kreisumlagehe-
besatz zum Vorjahr auf 56 % festgesetzt wurde. Für 2021 ist mit dem gleichen Prozentsatz 
zu rechnen.  
 
In der Entwicklung stellt sich für die Kreisumlage seit 2014 folgende Darstellung 
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 Kreisumlage 2014    2.942.880,00 € (IST-Zahlen) 
 Kreisumlage 2015    3.235.744,00 € (IST-Zahlen) 
 Kreisumlage 2016    5.049.256,00 € (IST-Zahlen) 
 Kreisumlage 2017    5.199.616,00 € (IST-Zahlen) 
 Kreisumlage 2018    4.209.040,00 € (IST-Zahlen) 
 Kreisumlage 2019    5.263.320,00 € (IST-Zahlen) 
 Kreisumlage 2020    6.217.088,00 € (IST-Zahlen) 
 Kreisumlage 2021    6.598.800,00 € (PLAN-Zahl) 
 Kreisumlage 2022    6.550.000,00 € (PLAN-Zahl) 
 Kreisumlage 2023    6.570.000,00 € (PLAN-Zahl) 
 Kreisumlage 2024    6.600.000,00 € (PLAN-Zahl) 

 
 
IV. 2.2  Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen diverse Geschäftsaufwendungen, 
Steuern und Versicherungen, Aufwandsentschädigungen für öffentliche Arbeit, Mitgliedsbei-
träge, Reise- und Telefonkosten sowie Erstattungen der Bauverwaltung, des Feuerschutzes 
und des Jugendzentrums.  
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IV. 2.3  Aufwendungen für aktives Personal (Personalaufwendungen) 
 
Im Haushaltsplan 2021 sind Personalaufwendungen in Höhe von rund 7.710.400,00 € ver-
anschlagt. Dies entspricht einem Anstieg der Personalaufwendungen gegenüber dem Haus-
haltsjahr 2020 um 0,67 % (PLAN im Jahr 2020 7.659.400,00 €).  
Darin sind alle Entgeltbestandteile, Beiträge zur Sozialversicherung, Zusatzversorgung und 
die Umlagen an die Niedersächsische Versorgungskasse enthalten.  
Darüber hinaus sind in diesem Betrag die für die Beamten zu bildenden Rückstellungen auf 
Pensions- und Beihilfeansprüchen.  
Die Personalkosten 2021 erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2020  
um 51.000,00 €. 
In der Erhöhung werden die Tariferhöhungen und die noch nicht absehbaren Erhöhungen 
der Beträge aufgrund der Eingruppierungsüberprüfungen abgebildet.  
 
 
 
Entwicklung der Planstellen laut Stellenplan: 
Die Veränderungen sind im Stellenplan dargestellt.  
 
 
Entwicklung der Personalkosten/-aufwendungen (einschl. Versorgung): 
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Personalkosten/-aufwendungen 2014   6.041.761,83 € (IST-Zahl) 
Personalkosten/-aufwendungen 2015   6.230.343,40 € (IST-Zahl) 
Personalkosten/-aufwendungen 2016   6.192.138,42 € (IST-Zahl) 
Personalkosten/-aufwendungen 2017   6.541.044,88 € (IST-Zahl) 
Personalkosten/-aufwendungen 2018   6.557.986,53 € (IST-Zahl) 
Personalkosten/-aufwendungen 2019   6.637.682,07 € (IST-Zahl) 
Personalkosten/-aufwendungen 2020   7.659.400,00 € (Plan-Zahl)  
Personalkosten/-aufwendungen 2021   7.710.400,00 € (Plan-Zahl) 
Personalkosten/-aufwendungen 2022   7.872.600,00 € (Plan-Zahl) 
Personalkosten/-aufwendungen 2023   8.024.700,00 € (Plan-Zahl) 
Personalkosten/-aufwendungen 2024   8.185.300,00 € (Plan-Zahl) 
 
 
Bei der Auflistung der Personalkosten/-aufwendungen handelt es sich um Bruttobeträge. 
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IV. 2.4  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
Hier sind die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und des 
Inventars sowie der Fahrzeuge (Mieten und Pachten, Energie, Reinigung, Versicherung, In-
standhaltung), Aus- und Fortbildung, Repräsentationsaufwand usw. nachgewiesen.  
 
Vergleich über die letzten Jahre:  
 
 
2017 2018 2019 2020 2021 
IST-Zahl IST-Zahl IST-Zahl PLAN-Zahl PLAN-Zahl 
3.022.115,44 € 3.312.862,45 € 3.347.027,27 € 3.160.600,00 € 4.584.200,00 
 
 
 
IV. 2.5  Abschreibungen 
 
Die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren 
Vermögensgegenständen erfolgt bei dieser Position. Die Abschreibungen sind in § 49 
KomHKVO geregelt.  
In der Haushaltsplanung ist die Abschreibung des vorhandenen Bestandes des Anlagever-
mögens dargestellt. 
Die entstehenden Abschreibungen aus den Investitionen der Jahre 2022 bis 2024 sind dabei 
noch nicht berücksichtigt.  
 
Abschreibungen auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend. 39.600,00 € 
Abschreibungen auf übrige immaterielle VermGG 19.600,00 € 
Abschreibungen auf Gebäude 429.500,00 € 
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen   257.300,00 € 
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 5.200,00 € 
Abschreibungen auf Fahrzeuge   186.900,00 € 
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   122.000,00 € 
Auflösung Sammelposten 22.300,00 € 
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen  45.200,00 € 
Gesamt 1.127.600,00 € 
 
 
 
IV. 2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
 
Hierunter fallen die Zinsen, welche die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für die Kredite zu 
leisten hat.  
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IV. 3 Ergebnishaushalt auf Produktebene 
 
 
 
Produkt 11.1.0 Verwaltungsvorstand 
 
Bei diesem Produkt handelt es sich um die Leistungen des Verwaltungsvorstandes. Ziel ist 
es, dass die Verwaltung gesteuert wird, eine hohe Kunden- und Bürgerzufriedenheit herrscht 
und eine optimale Bereitstellung von Informationen für die Entscheidungsträger erfolgt.  
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020(PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 8.360,09 66.800,00 26.500,00 49.700,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.777,66 -9.500,00 -7.700,00 -7.300,00 

Aufwendungen insgesamt -401.469,00 -465.400,00 -460.100,00 -530.900,00 

Saldo -393.108,91 -398.600,00 -433.600,00 -481.200,00 

 
 
Produkt 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit 
 
Hinter diesem Produkt verbergen sich die Pressearbeit sowie die Internetseite der Samtge-
meinde Lüchow (Wendland). 
Darüber hinaus noch die Neubürgerbroschüre der Samtgemeinde Lüchow (Wendland).   
Ziel dieses Produktes ist es, dass das Image der Gemeinde verbessert wird, der Bekannt-
heitsgrad steigt und eine Präsentation der Gemeinde auf der Internetseite erfolgt.  
Die vielen Informationen aus dem Rathaus sollen dem Bürger transparent dargestellt werden 
und das Angebot der Online-Bürgerdienste soll erweitert werden.  
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020(PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 0,73 0,00 0,00 0,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 0,00 -4.000,00 -4.000,00 -2.000,00 

Aufwendungen insgesamt -50.572,38 -65.200,00 -61.400,00 -55.800,00 

Saldo -50.571,65 -65.200,00 -61.400,00 -55.800,00 

 
 
Produkt 42.4.3 Bäder in fremder Regie 
 
Bei diesem Produkt handelt es sich um die Förderung des Ganzjahresbades in 
Lüchow, welches ab dem Jahr 2021 diesem Produkt zugeordnet ist. 
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020(PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 0,00 0,00 0,00 106.100,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

0,00 0,00 0,00 

0,00 

Aufwendungen insgesamt 0,00 0,00 0,00 -257.600,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 -151.500,00 
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11.1.9 Rechtsangelegenheiten 
 
Unter diesem Produkt fallen die Umsatzsteuer, der Datenschutz und die Vergabestelle.  
Dieses Produkt wurde ab 2019 erstmalig beplant.  
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020(PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen - 8.728,16 -13.900,00 -9.400,00 -12.900,00 

Aufwendungen insgesamt -188.136,45 -233.300,00 -227.700,00 -207.600,00 

Saldo -188.136,45 -233.300,00 -227.700,00 -207.600,00 
 
 
Produkt 11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte 
 
Um die Lage der Frauen und Mädchen in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) zu ver-
bessern wurde das Produkt „Gleichstellungsbeauftragte“ hinzugefügt.  
Ab Mitte 2017 hat die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) eine hauptamtliche Gleichstel-
lungsbeauftragte. Diese Änderung (von nebenamtlich zu hauptamtlich) ergab sich aus einer 
Gesetzesänderung des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG).  
Gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 NKomVG müssen u.a. Samtgemeinden eine Gleichstellungsbeauf-
tragte mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit beschäftigen.  
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020(PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 20.829,00 22.000,00 20.000,00 30.400,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -2.118,15 -5.500,00 -5.000,00 -3.700,00 

Aufwendungen insgesamt -33.106,80 -38.800,00 -38.600,00 -41.100,00 

Saldo - 12.277,80 -16.800,00 -18.600,00 -10.700,00 

 
 
Produkt 11.1.4 Personalangelegenheiten  
 
In diesem Produkt ist die Personalplanung, die Personalentwicklung, die Personalbetreuung, 
der Stellenplan, die Dienstanweisungen und die allgemeine Organisation Inhalt.  
Allgemeine Ziele des Produktes sind die Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung 
und der Mitarbeiterzufriedenheit. Weiter soll die Sicherheit des künftigen Personalbedarfs si-
chergestellt werden.  
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020(PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 20.701,68 62.700,00 28.900,00 41.000,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -52.222,52 -55.000,00 -48.200,00 -64.000,00 

Aufwendungen insgesamt -552.043,33 -686.400,00 -565.800,00 -584.800,00 

Saldo -531.341,65 -623.700,00 -536.900,00 -543.800,00 
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Produkt 11.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige 
 
Das Produkt „Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige“ der 
Samtgemeinde beinhaltet die EDV, die Telefonanlage, Rechtsangelegenheiten der Kommu-
ne sowie die Beschaffung. Darüber hinaus sind auch die Botendienste, der Schreibdienst, 
der Datenschutz, der Personalrat, der Schwerbehindertenbeauftragter und die Schwerbehin-
dertenvertretung, sowie der Empfang und der Korruptionsbeauftragte Inhalt dieses Produk-
tes.  
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020(PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 646.223,91 619.800,00 103.200,00 139.400,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -166.584,12 -237.600,00 -206.700,00 -207.500,00 

Aufwendungen insgesamt -1.046.178,50 -1.197.600,00 -1.401.000,00 -1.377.900,00 

Saldo -399.954,59 -577.800,00 -1.297.800,00 -1.238.500,00 
 
 
Produkt 11.1.6 Finanzverwaltung 
 
Im Produkt 11.1.6 verbirgt sich das Haushaltswesen. Dazu gehören die Kosten- und Leis-
tungsrechnung, die Steuern und Abgaben, die Gebühren, Beiträge, Beteiligungen, das Con-
trolling, die Betreuung der Gliedgemeinden in Angelegenheiten grundsätzlicher Bedeutung, 
der Doppik und für Betriebe gewerblicher Art.  
Das Ziel des Produktes ist es, die Haushaltsdefizite zu reduzieren, die Haushaltssicherung 
und einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.  
Des Weiteren soll eine Steuergerechtigkeit und eine zeitnahe Beitragsabrechnung erreicht 
und die Bürgerinnen und Bürger sollen kompetent und freundlich beraten werden. Die Dop-
pik, dem neuen kommunalen Rechnungswesen, wurde gemäß der gesetzlichen Vorgaben 
im Rahmen des festgelegten Zeitrahmens eingeführt.  
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020(PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 56.374,91 38.900,00 16.200,00 98.500,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -56.487,16 -94.800,00 -69.200,00 -136.000,00 

Aufwendungen insgesamt -667.657,06 -676.700,00 -737.800,00 -877.000,00 

Saldo -611.282,15 -637.800,00 -721.600,00 -778.500,00 
 
 
Produkt 11.1.7 Kasse  
 
In diesem Produkt laufen der Zahlungsverkehr, die Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse, 
das Verwahrgelass, die Liquiditätsplanung, die Festgelder, das Mahnwesen, die Vollstre-
ckung und die Zwangsvollstreckung zusammen. 
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 81.739,39 60.400,00 63.900,00 62.300,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -68,00 -0,00 -3.000,00 -3.000,00 

Aufwendungen insgesamt -324.033,56 -374.400,00 -396.900,00 -405.300,00 

Saldo -242.294,17 -314.000,00 -333.000,00 -343.000,00 
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Produkt 61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen 
 
Zur Finanzierung der Samtgemeinde wird in diesem Produkt u.a. die Samtgemeindeumlage 
veranschlagt. Diese wird zurzeit mit 44 v. H. bezogen auf die Steuerkraft der Mitgliedsge-
meinden festgesetzt. 
Dieses Produkt hat den Schuldendienst, die Umlagen, die Schlüsselzuweisungen, die Rück-
lagen und Zuweisungen inne.  
Ziel dieses Produktes ist es, dass die Finanzkraft der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) si-
chergestellt, die vorhandenen Haushaltsdefizite reduziert und das günstige Zinskonditionen 
erreicht werden.  
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020(PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 17.799.593,13 16.931.900,00 18.021.400,00 19.541.000,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 

Aufwendungen insgesamt -5.309.960,17 -4.989.800,00 -5.537.600,00 -6.727.200,00 

Saldo +12.489.632,96 +11.942.100,00 +12.483.800,00 +12.813.800,00 
 
 
Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
 
Unter diesem Produkt fallen, insbesondere bei den Erträgen, die Auflösung von alten FAG 
Leistungen, die die Samtgemeinde vor vielen Jahren erhalten hat. Da keine komplette Zu-
ordnung mehr erfolgen konnte, wurde dieses in dem Produkt 61.2.1 veranschlagt.  
Bei den Aufwendungen werden die Zinsaufwendungen für den Liquiditätskredit und für die 
Investitionskredite in diesem Produkt veranschlagt.  
 
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020(PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 218.497,20 218.200,00 211.600,00 208.800,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 

Aufwendungen insgesamt -307.596,12 -366.000,00 -450.700,00 -319.600,00 

Saldo -89.098,92 -147.800,00 -239.100,00 -110.800,00 

 
 
Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement 
 
Das Immobilienmanagement kümmert sich um die Vermietung, Verpachtung und den An- 
und Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus erfolgen die Bewirtschaftung sowie die bauliche 
Unterhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden.  
Die allgemeinen Ziele sind es, dass die bedarfs- und wirtschaftlich orientierte Bereitstellung 
der Immobilie erfolgt, der Immobilienbedarf optimiert wird, eine bauliche Bestandserhaltung 
und ein Energiecontrolling erfolgt und schlussendlich die Senkung der Bewirtschaftungskos-
ten erreicht wird.  
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020(PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 375.624,28 386.900,00 408.300,00 406.300,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.100.585,89 -1.129.800,00 -982.900,00 -1.667.200,00 

Aufwendungen insgesamt -2.713.157,12 -2.800.400,00 -2.775.600,00 -3.625.200,00 

Saldo -2.337.532,84 -2.413.500,00 -2.367.300,00 -3.218.900,00 
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Produkt 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) 
 

Das Produkt umfasst die Schulträgerschaft, den Schulentwicklungsplan, die Schulelternver-
tretungen sowie die Schülerunfallanzeigen und die Schulsekretärinnen. 
 

Die Ziele dieses Produktes sind die Bereitstellung, den Erhalt und die Entwicklung von 
Grundschulen und Sportschulanlagen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Auftrages.  
Des Weiteren sollen die noch vorhandenen Schulstandorte unter Berücksichtigung der ent-
wicklungsplanerischen Erfordernisse erhalten und gesichert werden.  
Hinzu kommt die Vorhaltung für den Schulbetrieb notwendiger Sportanlagen und die Ver-
besserung der Ausstattung bezüglich der Einrichtung und der Lehr- und Lernmittel.  
Die finanziellen Mittel aus diesem Produkt sollen aber auch für die Förderung und Mitwirkung 
von bzw. an innovativen Schulprojekten- bzw. versuchen verwendet werden.  
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020(PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 63.457,53 5.500,00 61.500,00 36.600,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -189.986,89 -246.600,00 -191.200,00 -311.200,00 

Aufwendungen insgesamt -643.418,50 -746.700,00 -700.700,00 -713.300,00 

Saldo -579.960,97 -741.200,00 -639.200,00 -676.700,00 
 
 
 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten unter anderem: 
Sachkonto: 4221002, KST 416001; KTR 211107    =    26.000,00 € 
 
- 3.800,00 €   : IServ-Schulserver (3.200,00 €) 
                        u. jährliche Wartungsgebühr ISERV für GS Clenze 
- 17.200,00 € : jährliche Subscription Firewall für alle 7 Firewalls 
 
                        Subcription für 5 Jahre (2021 – 2025) 

GS Wustrow 3.211,73 € 
GS Küsten 2.140,76 € 
GS Lemgow 3.211,73 € 
GS Trebel 2.140,76 € 
GS Clenze 3.211,73 € 
GS Schnega 0,00 € 
GS Lüchow 3.211,73 € 
Gesamt 5 J. 17.128,44 € 

 
- 4.000,00 €  : IT-Support Mittel 2021 - Hardwareunterhaltung 
- 1.000,00 €  : IT-Support Mittel 2021 - Softwareunterhaltung 
 
Für den Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen (Hardware u. Software) werden 
2.000,00 € eingeplant. 
Die Einnahmedeckung erfolgt teilweise durch einen IT-Kosten-Zuschuss (je Schüler) vom 
Land (ca. 4.500,00 €).  
 

 Durch die Errichtung der Außenstelle Schnega erhöhen sich die Kosten für die Be-
schaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen, für die Fahrten zur Sport-
halle in Clenze und die Telefonkosten.  

 Die Telefonkosten erhöhen sich ebenfalls durch den Wechsel von der Telekom 
GmbH auf die Breitbandgesellschaft DBN.                              
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Grundschulen im Bereich der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) 
 

Grundschule Schülerzahlen (Stand 10/2020) 

Astrid-Lindgren-Südkreisschule 
Kassauer Straße 6                               
29459 Clenze 

182 

Johann Parum Schultze Schule 
Lüchower Straße 26,                               
29482 Küsten 

51 

Grundschule Lemgow               
Schulstraße 7,                                     
29485 Lemgow 

71 

Grundschule Lüchow     
Königshorster Weg 5                  
29439 Lüchow (Wendland) 

242 

Grundschule Trebel                               
Klein Trebeler Str. 19                              
29494 Trebel 

50 

Christian-Hennings-Schule 
Mühlensteg 3                                      
29462 Wustrow (Wendland) 

122 

 
 
Produkt 27.2.1 Bücherei 
 
Das Produkt „Bücherei“ umfasst die Beschaffung und Ausleihe von Medien.  
Das Ziel soll es sein, dass ein gezielter Bestand aufgebaut wird, eine Erhöhung der re-
gistrierten Nutzer und eine Leseförderung erfolgt. Des Weiteren soll eine Kulturförderung 
durch Veranstaltungen und Kooperationen mit Bildungseinrichtungen erfolgen.  
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020(PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 34.784,17 31.000,00 31.800,00 32.300,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -42.092,39 -45.100,00 -41.600,00 -45.900,00 

Aufwendungen insgesamt -183.293,38 -187.600,00 -189.200,00 -198.400,00 

Saldo -148.509,21 -156.600,00 -157.400,00 -166.100,00 

 
 
Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten  
 
Das Produkt „Heimatpflege und Kulturangelegenheiten“ beinhaltet das Archiv, den Künstler-
hof Schreyahn, diverse Ausstellungen, den Findlingspark und die Kriegsgräber. Darüber hin-
aus werden unter dieses Produkt auch alle Angelegenheiten des Welterbes aufgeführt.  
Das Ziel des Archives ist es, dass eine lückenlose Übernahme aller Urkunden, Akten und ar-
chivwürdiger Unterlagen erfolgt. Dadurch seien auch effektivere Auskünfte möglich.  
Der Künstlerhof Schreyahn hat sich das Ziel gesteckt die Besucherzahlen zu erhöhen.  
Um die heimischen Künstler bekannter zu machen finden diverse Ausstellungen statt.  
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020(PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 145.594,65 131.600,00 122.300,00 103.100,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -112.206,79 -101.300,00 -66.100,00 -111.000,00 

Aufwendungen insgesamt -245.151,76 -236.900,00 -225.900,00 -352.400,00 

Saldo -99.557,11 -105.300,00 -103.600,00 -249.300,00 
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Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten 
 
Die Ziele der Kindertagesstätten ist es, dass eine Förderung des Kindes zu einer eigenver-
antwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit erfolgt. 
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine freiwillige Ausgabe, welche für den Landkreis 
erledigt wird. Da es sich um eine freiwillige Ausgabe handelt, hängt dieses Produkt von der 
politischen Entscheidung auf Kreisebene ab.  
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020(PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 108.469,48 93.700,00 99.700,00 37.400,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -4.804,44 -9.800,00 -8.100,00 0,00 

Aufwendungen insgesamt -1.288.320,96 -1.276.500,00 -1.490.900,00 -1.531.700,00 

Saldo -1.179.851,48 -1.182.800,00 -1.391.200,00 -1.494.300,00 
 
 
Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit 
 
Dieses Produkt umfasst die offene Jugendarbeit und die Jugendzentren der Samtgemeinde 
Lüchow (Wendland).  
Ziel ist es, die offene Jugendarbeit weiter fortzuführen, um ein positives Lebensgefühl der 
Jugendlichen zu entwickeln und zu fördern. Ausländische Kinder und Jugendliche sollen in-
tegriert werden. Das vorhandene Angebot richtet sich an alle Kinder und Jugendliche egal 
welchen Alters, Herkunft oder Geschlechts.  
In der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) gibt es Jugendtreffs in Lüchow, Clenze, Bergen 
und Wustrow.  
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 114.005,20 106.300,00 114.600,00 116.900,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -10.521,36 -23.800,00 -11.700,00 -16.600,00 

Aufwendungen insgesamt -307.348,98 -337.000,00 -297.500,00 -361.800,00 

Saldo -193.343,78 -230.700,00 -182.900,00 -244.900,00 
 
 
Produkt 57.5.1 Tourismus 
 
Das Produkt „Tourismus“ beinhaltet die Förderung der nachhaltigen Tourismuswirtschaft.  
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020(PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 23,96 0,00 0,00 0,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -0,00 -0,00 -0,00 -1.000,00 

Aufwendungen insgesamt -158.323,66 -160.400,00 -133.700,00 -164.700,00 

Saldo -158.299,70 -160.400,00 -133.700,00 -164.700,00 
 
Die Aufwendungen setzen sich überwiegend zusammen aus: 
96.000,00 € Zuschuss an den Wendland Regionalmarketingverein (Ratsbeschluss v. 
29.11.2018) sowie 54.000,00 € für Mitgliedsbeiträge 
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Produkt 12.1.1 Statistik und Wahlen 
 
Im Produkt „Statistik und Wahlen“ geht es um die Wahlen, die Erhebungen und Zählungen 
(Volkszählung). 
Ziel ist es, dass eine Verringerung der Wahlbezirke erreicht wird eine hohe Rücklaufquote an 
vollständig ausgefüllten Formularen erfolgt.  
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020(PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 22.777,62 15.000,00 0,00 58.000,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -3.055,34 -1.800,00 -2.200,00 -5.300,00 

Aufwendungen insgesamt -41.762,31 -52.400,00 -27.500,00 -133.200,00 

Saldo -18.984,69 -37.400,00 -27.500,00 -75.200,00 
 
Erläuterung einzelner Aufwendungen: 
- 28.000,00 € Bundestagswahl 2021 – Wahlkostenerstattung über das Land 
- 30.000,00 € Wahl des Kreistags und des Landrates 2021 – Wahlkostenerstattung 
- 4.300,00 € Zu den jährlichen Kosten für die Wahlsoftware kommen zusätzliche 

300,00 € für jede der sechs Wahlen 
- 1.000,00 € Schulung der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter zur Durchführung der Wahlen 
- 14.200,00 € Aufwandsentschädigung für die Wahlhelfer und den Wahlausschuss 
- 70.000,00 € Durchführung der sechs Wahlen 2021 
- 18.200,00 € Corona bedingte Mehraufwendungen für Hygienemaßnahmen 
 
 
Produkt 12.2.3 Personenstandswesen 
 
Dieses Produkt beinhaltet die Beurkundungen des Personenstandes und das Personen-
standswesen.  
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020(PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 49.955,06 27.400,00 43.000,00 50.600,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -11.513,94 -17.600,00 -15.500,00 -17.600,00 

Aufwendungen insgesamt -227.195,25 -231.500,00 -242.100,00 -250.300,00 

Saldo -177.240,19 -204.100,00 -199.100,00 -199.700,00 

 
 
Seit 2020 ist das Personenstandswesen (Standesamt) nicht mehr auf 3 Kostenstellen verteilt 
(allgemein, Standesamt Lüchow, Standesamt Clenze). Daher sind alle Aufwendungen und 
Erträge unter der Kostenstelle 512001 (Standesamt allgemein) zusammengefasst. 
 
Erläuterung einzelner Erträge: 
- 22.000,00 € Verwaltungsgebühren 
- 5.000,00 € Anteilige Betreuung des Büros des Fleckens Clenze (Vereinbarung läuft 

nur bis zum 31.10.2021) 
 
Erläuterung einzelner Aufwendungen: 
- 11.600,00 € EDV Leistungen 
- 1.000,00 € Aufwendungen für Rechte und Leitungen, die nicht direkt den EDV-

Kosten zugerechnet werden können 
- 5.000,00 € Aus- und Fortbildung 
- 6.600,00 € Geschäftsaufwendungen 
- 800,00 € Reisekosten 
- 500,00 € Bereitstellung von Online Ausgaben des Ortsbuchs etc. 
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Produkt 12.2.4 Meldewesen 
 
Das Meldewesen umfasst die Ausstellung von Bescheinigungen, Personalausweisen sowie 
Passangelegenheiten und das Melderegister.  
Allgemeine Ziele dieses Produktes sind die Erfassung aller Einwohner/Innen (durch Ord-
nungswidrigkeitsverfahren) und kompetente und freundliche Beratung von Bürgerinnen und 
Bürgern.  
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020(PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 176.558,18 127.000,00 151.000,00 160.400,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -14.464,23 -19.300,00 -9.400,00 -26.400,00 

Aufwendungen insgesamt -386.933,35 -409.600,00 -458.500,00 -473.100,00 

Saldo -210.375,17 -282.600,00 -307.500,00 -312.700,00 
 
 
Erläuterung einzelner Erträge: 
 
- 150.000,00 € Verwaltungsgebühren 
- 5.000,00 € Erstattung für das Offenhalten des Gemeindebüros in Clenze  

(Personalkosten) 
 
Erläuterung einzelner Aufwendungen: 
 
- 19.000,00 € EDV Leistungen (Erhöhung um 2.500,00 € gegenüber 2020 aufgrund 

von angekündigten Preiserhöhungen für die genutzte EDV-Software 
und eine erweiterte Nutzung -Onlinedienste, Gebührenkasse)  

- 99.000,00 € Bezahlung von Personalausweisen, Reisepässen sowie sonstiger Leis-
tungen, die von der Bundesdruckerei bezogen werden 

- 9.000,00 € Abführung an das Bundesverwaltungsamt für Führungszeugnisse und 
Gewerbeauskünfte 

- 6.600,00 € Geschäftsaufwendungen 
- 800,00 € Reisekosten 
- 500,00 € Bereitstellung von Online Ausgaben des Ortsbuchs etc. 
 
 
 
Produkt 12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
 
Das Produkt „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ beinhaltet das Gesundheitswesen, die 
Ordnungsangelegenheiten, die Jagd- und Fischereiangelegenheiten und darüber hinaus  
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten. Des Weiteren kümmert sich dieses Produkt um 
das Gerichtswesen und den Jugendschutz.  
Die Ziele des Produktes sind, dass die Gefahrenabwehrmaßnahmen durch Eilentscheidun-
gen im Sofortvollzug im Rahmen der geltenden Gesetze und nach pflichtgemäßen Ermessen 
schnell getätigt werden.  
Beschwerden und Fragen der Bürgerinnen und Bürger sollen zügig und zufrieden stellend 
abgearbeitet und beantwortet werden.  
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020(PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 38.727,39 70.800,00 22.400,00 51.600,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -45.817,49 -98.800,00 -79.000,00 -91.500,00 

Aufwendungen insgesamt -389.570,51 -415.900,00 -513.500,00 -535.300,00 

Saldo -350.843,12 -345.100,00 -491.100,00 -483.700,00 
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Produkt 12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung 
 
Der Inhalt des Produktes umfasst die verkehrsbehördlichen Anordnungen Dritter, Straßen-
widmungen und die Verkehrsschilder. Weiterer Inhalt ist die Verkehrskonzeption, die Ver-
kehrsberuhigung und der ruhende Verkehr.  
Die Optimierung der Verkehrskonzepte ist das oberste Ziel. Darüber hinaus soll mit dem „ru-
henden Verkehr“ die Verkehrssicherheit und die Einhaltung der verbindlich vorgeschriebenen 
Halte- und Parkregelung erhöht werden. So erhalten die Geschäfte der Innenstadt mehr 
Kurzzeitparkplätze vor den Geschäften.  
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020(PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 34.464,59 36.000,00 36.000,00 9.000,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -2.273,07 -6.400,00 -5.500,00 -5.000,00 

Aufwendungen insgesamt -133.890,85 -136.200,00 -138.200,00 -133.400,00 

Saldo -99.426,26 -100.200,00 -102.200,00 -124.400,00 

 
 
Produkt 12.6.1 Brandschutz 
 
Oberstes Ziel dieses Produktes ist es, dass die Ortswehren in die Lage versetzt werden bei 
Bränden und sonstigen Unglücksstellen im Rahmen der örtlichen Verhältnisse schnelle, an-
gemessene und sach- und fachgerechte Hilfe durch adäquat aus- und fortgebildetes Perso-
nal zu leisten.  
Künftig sollen die Feuerwehren der Samtgemeinde noch weiter optimiert werden. Dafür wird  
der Feuerwehrbedarfsplan erstellt.  
 
Die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) hat insgesamt 33 Freiwillige Feuerwehren mit den 
aufgeführten Fahrzeugen. Neben diesen Fahrzeugen haben einzelne Feuerwehren auch ei-
gene Fahrzeuge.  

Aufstellung über die Fahrzeuge nach dem Alter (Stand: 12/2019) 

 Feuerwehr Hersteller Fahrzeugart Baujahr 
Lüchow Daimler GW 1983 
Clenze Daimler GW 1984 
Schweskau-Volzendorf Ford TSF 1987 
Gistenbeck VW TSF 1988 
Trebel Daimler TLF 8/18 1988 
Wustrow Daimler TLF 8/18 1989 
Lüchow Daimler LF 16 1990 
Schnega Magirus LF 8 1991 
Wustrow Mercedes LF 8 1993 
Nienbergen VW TSF 1993 
Luckau VW TSF 1994 
Gedelitz VW TSF 1995 
Grabow Mercedes TSF 1996 
Groß Breese Mercedes TSF 1996 
Trebel Mercedes TSF 1997 
Wustrow Toyota ELW 1 1998 
Künsche Mercedes TSF 1998 
Lüchow Daimler DLK 23/12 1998 
Lüchow Mercedes ELW 1999 
Küsten Mercedes TLF 1999 
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Göttien Mercedes TSF 1999 
Clenze Mercedes ELW 2000 
Schnega Daimler TLF 16/24 2000 
Lemgow VW MTW / ELW  2000 
Woltersdorf MAN LF 8/6 2001 
Plate Daimler TSF 2002 
Bergen an der Dumme Iveco TLF 16/24 2003 
Lemgow Iveco LF10/6 2003 
Bösel Mercedes TSF 2003 
Lüchow Iveco TLF 16/30 2004 
Kiefen Daimler LF 8 2004 
Püggen MAN TSF-W 2005 
Lütenthien Opel TSF-Doka 2006 
Bergen an der Dumme Nissan MTW 2006 
Schweskau-Volzendorf MAN TSF-W 2006 
Vasenthien MAN TSF-W 2006 
Clenze MAN TLF 16/24 2006 
Billerbeck MAN TSF-W 2008 
Lüchow Iveco HLF 16/24 2009 
Kiefen Daimler TLF 16/24 2010 
Tüschau-Krummasel Iveco TSF-W 2011 
Dangenstorf Iveco TSF-W 2014 
Dünsche Iveco TSF-W 2014 
Karmitz Iveco TSF-W 2014 
Lensian Iveco TSF-W 2014 
Lübbow Iveco TSF-W 2014 
Lemgow Daimler TLF 3000 2014 
Clenze MAN HLF 20 2015 
Bergen an der Dumme MAN HLF 10 2016 
Küsten MAN LF 10 2018 
Sachau Iveco TSF-W 2018 
Beesem-Bülitz Iveco TSF-W 2018 
Schnega Daimler MTW 2014 
 
Durchschnittliche Lebensdauer der Feuerwehrfahrzeuge: 

 ELW / MTW haben eine Lebensdauer von ca. 20 - 25 Jahren (Datenberechnung mit 25 
Jahren) 

 TSF / TSF-W ohne LKW-Fahrgestell haben eine Lebensdauer von ca. 23 - 28 Jahren 
(Berechnung mit 28 Jahren) 

 Großfahrzeuge mit LKW-Fahrgestell haben eine Lebensdauer von ca. 25 -30 Jahren 
(Berechnung mit 30 Jahren) 

Von diesen Zeitangaben kann abgewichen werden, da Fahrzeuge vielleicht schneller ersetzt 
werden müssen oder diese eventuell auch länger halten, oder auf Vorführ- und Gebrauchtfahr-
zeuge zurückgegriffen werden kann. 
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020(PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 150.944,80 93.800,00 84.400,00 117.100,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -435.827,60 -418.900,00 -385.800,00 -633.900,00 

Aufwendungen insgesamt -949.221,15 -983.300,00 -989.200,00 -1.206.100,00 

Saldo -798.276,35 -844.500,00 -904.800,00 -1.089.000,00 
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Aufgrund der Gefahr einer Kontaminationsverschleppung ist eine Neueinkleidung der ca. 400 
Atemschutzgeräteträger dringend geboten. Hierfür werden 270.000,00 € eingeplant. Aktuell 
ist nicht darstellbar, wie oft eine Jacke gereinigt wurde. Die maximale Anzahl der Wiederauf-
bereitungsprozesse, über welche die Schutzfunktion erhalten bleibt, liegt bei ca. 7-8 Wasch-
zyklen. Danach ist die Einsatzkleidung auszusondern. Aktuell kann nicht gesagt werden, wie 
oft die Einsatzkleidung der Atemschutzgeräteträger gereinigt wurde. Daher müssen künftig 
alle Kleidungsstücke eine Codierung erhalten, damit alle Reinigungsvorgänge gespeichert 
und nach Erreichen einer maximalen Reinigungsanzahl (je nach Herstellerangabe) ausge-
sondert werden müssen. 
 
Des  Weiteren wurde ein Zuschuss in Höhe 6.000,00 € für ein Gerät zur vorgeschrie-
benen jährlichen Prüfung der wasserführenden Armaturen (z.B. Verteiler, Strahlrohr, 
Rückflussverhinderer) eingeplant. Dieses Gerät benötigt die FTZ, es wird vom Land-
kreis Lüchow-Dannenberg angeschafft. Da alle drei Samtgemeinden betroffen sind, 
soll die Summe für die Anschaffung geteilt werden. 
 
 
Produkt 12.8.1 Katastrophenschutz 
 
Unter dieses Produkt fällt der Zivil- und Katastrophenschutz der Samtgemeinde Lüchow 
(Wendland). Insbesondere der Stab außergewöhnlicher Ereignisse wird unter diesem Pro-
dukt geführt. Die Aufwendungen für mögliche Katastrophen etc. wurden erstmals im Jahr 
2019 geplant.  
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020(PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -0,00 -15.000,00 -500,00 -10.000,00 

Aufwendungen insgesamt -901,09 -20.400,00 -500,00 -12.000,00 

Saldo -901,09 -20.400,00 -500,00 -12.000,00 

 
 
Produkt 42.4.1 Bäder in eigener Regie 
 
Dieses Produkt beinhaltet das Freibad in Bergen.  
Das Ziel ist das Vorhalten einer attraktiven und hygienischen Einrichtung. Darüber hinaus 
sollen die Besucherzahlen gesteigert und der Kostendeckungsgrad erhöht werden.  
Zukünftig wird sich darum bemüht, das noch vorhandene Freibad zu halten.  
 

Jahr Erträge Aufwendungen Defizit 
2015 88.210,33 € 305.233,26 € 217.022,93 € 
2016 129.190,31 € 367.435,79 € 238.245,48 € 
2017 137.798,78 € 401.693,64 € 263.894,86 € 
2018 61.279,89 € 407.148,15 € 345.868,26 € 
2019 54.522,13 € 408.489,42 € 353.967,29 € 
2020 26.771,10 € 383.967,99 € 357.196,89 € 

 
Bei den Jahren 2017 bis 2020 handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis.   

 
Für die Unterhaltung der baulichen Anlagen wurden unter anderem 4.500,00 € eingeplant.  
 
Nach der diesjährigen turnusmäßigen Überprüfung der Chlorgasanlage im Tannenbad Ber-
gen wurde festgestellt, dass ein neues Gasdosiergerät angeschafft werden muss, da das 
Vorhandene nicht mehr dem Stand der Technik entspricht und ab 2021 nicht weiter betrie-
ben werden darf. Hinzu kommt, dass ein Alarmregler vorgeschrieben ist.  
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Produkt 42.4.2 Sportstätten 
 
In dieses Produkt fällt die Unterstützung für die Sportstätten der Samtgemeinde Lüchow 
(Wendland). Der Ansatz der Unterstützung wird erst ab dem Jahr 2018 in dem Produkt 
Sportstätten abgebildet.  
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020(PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 0,00 103.100,00 104.600,00 0,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 

Aufwendungen insgesamt -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 

Saldo -0,00 103.100,00 104.600,00 0,00 

 
 
Produkt 51.1.1 Bauleitplanung 
 
Inhalte dieses Produktes sind die Flächennutzungspläne, die allgemeine Beratung und Stel-
lungnahme und die Schließung von städtebaulichen Verträgen.  
Zu den zukünftigen Zielen zählen die Erreichung der Vorgaben der städtebaulichen Ziele, die  
Bekämpfung von Fehlentwicklung und die Erstellung neuer F-Pläne.  
 
Des Weiteren fällt auch die Dorferneuerung unter diesem Produkt.   
Seit Sommer 2015 befinden sich die 19 Rundlingsdörfer im Förderprogramm des Landes 
Niedersachsen. Für den kurz als Dorfregion Lüchow betitelten Planungsraum soll die Dorf-
entwicklung zur Erhaltung und Gestaltung des ländlichen Charakters und zur Verbesserung 
der Lebensqualität beitragen.  
Der Planungsraum umfasst die Region, die sich um die Anerkennung als UNESCO-
Weltkulturerbe bemüht.  
Am 13. Januar 2015 wurde die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) in das Dorfentwicklungs-
programm des Landes Niedersachsen aufgenommen. Am 28. Oktober 2015 erhielten wir die 
konkrete Bewilligung vom Amt für regionale Landesentwicklung (Arl) Lüneburg. 
Am 1. Dezember 2016 erhielt die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) den Bescheid für die 
Umsetzungsbegleitung. Die förderfähigen Kosten verteilen sich auf mehrere Jahre.  
  
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 26.485,24 38.400,00 57.900,00 84.700,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -29.799,41 -31.500,00 -20.000,00 -20.000,00 

Aufwendungen insgesamt -228.724,01 -235.800,00 -222.800,00 -229.500,00 

Saldo -202.238,77 -197.400,00 -164.900,00 -144.800,00 
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Produkt 54.1.1 Straßen und Wege 
 
Das Produkt „Straßen und Wege“ umfasst den Bau und die Unterhaltung (auch Kontrolle) 
der Gemeindeverbindungsstraßen, der Brücken- und Durchlassbauwerke sowie die Radwe-
ge und die öffentlichen Parkplätze.  
Ziele dieses Produktes sind die Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit, die Sub-
stanzerhaltung und das Erstellen eines Straßenkatasters.  
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020(PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 128.234,37 121.400,00 264.300,00 272.700,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -768.934,06 -875.700,00 -731.300,00 -874.500,00 

Aufwendungen insgesamt -1.134.427,61 -1.203.400,00 -1.157.800,00 -1.317.600,00 

Saldo -1.006.193,24 -1.082.000,00 -893.500,00 -1.044.900,00 

 
 
Produkt 54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst  
 
Im vorliegenden Produkt sind die Handreinigung, die Kehrmaschine, die Papierkörbe und der 
Winterdienst laut Satzung und NStrG enthalten.  
Allgemeine Ziele dieses Produktes sind die Gewährleistung der Sauberkeit und die Ver-
kehrssicherheit. Darüber hinaus soll die Effektivität sowie die Effizienz der Straßenreinigung 
erhöht werden. Der Gebührensatz soll weiterhin stabil gehalten werden. 
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020(PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 193.980,09 155.000,00 185.000,00 190.000,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -205.834,61 -224.800,00 -202.300,00 -223.800,00 

Aufwendungen insgesamt -234.205,22 -252.100,00 -245.400,00 -242.100,00 

Saldo -40.225,13 -97.100,00 -60.400,00 -52.100,00 
 
 
Produkt 55.3.1. Friedhofs- und Bestattungswesen 
 
Dieses Produkt umfasst ausschließlich den Friedhof Spithal mit allen Aufgaben nach dem 
Gräbergesetz. 
  

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020(PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 2.245,76 3.300,00 3.300,00 2.300,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -3.918,80 -3.300,00 -3.500,00 -2.500,00 

Aufwendungen insgesamt -4.768,03 -7.600,00 -7.200,00 -5.900,00 

Saldo -2.522,27 -4.300,00 -3.900,00 -3.600,00 
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Produkt 11.1.1 Gemeindeorgane  
 
Dieses Produkt umfasst den Sitzungsdienst aller Gremien des Rates der Samtgemeinde 
Lüchow (Wendland). Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des 
Samtgemeinderates, des Samtgemeindeausschusses sowie der gebildeten gesetzlichen und 
freiwilligen Fachausschüsse inklusiver Information, Beratung, organisatorische und fachliche 
Unterstützung dieser Gremien und Mitglieder durch den Gremiendienst. 
 
Für die Durchführung des Sitzungsdienstes wird ein Sitzungsdienstprogramm (Session) zur 
kompletten Abwicklung von der Erstellung der Sitzungsvorlagen über die Einladung bis hin 
zum Protokoll und die Abrechnung der Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder einge-
setzt. 
 
Der Zugang zu den öffentlichen und nichtöffentlichen Informationen und Sitzungen wird allen 
Mitgliedern des Samtgemeinderates über das internetbasierte Ratsinformationssystem ge-
währt. Ebenso werden die Unterlagen über das Mitarbeiterportal hausintern zur Verfügung 
gestellt und über das Bürgerinfo die öffentlichen Unterlagen der Sitzungen für die Einwohne-
rinnen und Einwohner. 
 
Durch die Nutzung der Ratsinformationssysteme ist die kommunale Ratsarbeit effektiver, 
kommunale Verwaltungsabläufe effizienter sowie die Information der Öffentlichkeit transpa-
renter gemacht worden. 
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020(PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 489,30 0,00 108.100,00 108.700,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -9.051,35 -13.700,00 -13.700,00 -18.100,00 

Aufwendungen insgesamt -301.082,89 -326.800,00 -327.100,00 -368.400,00 

Saldo -300.593,59 -326.800,00 -219.000,00 -259.700,00 

 
 
Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse 
 
Inhalt dieses Produktes ist die Darstellung der EU-Förderung der Leader Region Elbtalaue 
mit der Finanzierung der Geschäftsstelle der AG Elbtalaue / Wendland sowie des Leader-
Regionalmanagement. Weiterhin ist die Endabwicklung des Förderprojektes „Dörfliches  
Carsharing“, gefördert vom 1.11.2018 bis 31.10.2020 durch das Förderprogramm „Kurze 
Wege für den Klimaschutz“, in diesem Produkt veranschlagt.   
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020(PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 62.521,80 63.500,00 54.300,00 7.800,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -14.593,24 -13.500,00 -2.700,00 -0,00 

Aufwendungen insgesamt -99.364,41 -105.000,00 -76.900,00 -17.900,00 

Saldo -36.842,61 -41.500,00 -22.600,00 -10.100,00 
 
 
Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung 
 

  2019 (IST) 2019(PLAN) 2020(PLAN) 2021(PLAN) 

Erträge 0,00 0,00 0,00 2.800,00 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

0,00 0,00 0,00 

-0,00 

Aufwendungen insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 +2.800,00 
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IV. 4 Freiwillige Aufwendungen 
 
 
Produkt Bezeichnung 2021   (PLAN)   
11.1.5 Einrichtung für die  

gesamte Verwaltung 
9.100,00 €  Mitgliedsbeitrag Städte- und  

Gemeindebund 
12.6.1 Brandschutz 48.500,00 €  Zuschüsse für Jugendgruppen,  

Kameradschaftskasse  
21.1.1 Grundschulen 1.200,00 €  Schulsozialarbeit (KTR 211105) 
27.2.1 Bücherei 166.100,00 €  Defizit Produkt 
28.1.1 Heimatpflege und Kultur 167.000,00 €  Defizit Produkt 
42.4.1 Bäder in eigener Regie 131.700,00 €  Defizit Freibad Bergen (KST 622002) 
42.4.1/ 
42.4.3 

Bäder in eigener Regie / 
Bäder in fremder Regie 

151.500,00 €  Zuschuss Ganzjahresbad 

42.4.1 Bäder in eigener Regie 10.700,00 €  Bäder in eigener Regie (KST 622001) 
57.1.1 Regionalentwicklungs- 

prozesse 
10.100,00 €  Defizit Regionalentwicklungsprozesse 

57.5.1 Tourismus 164.600,00 €  Defizit Tourismus 
   

860.500,00 € 
  

  
Nachrichtlich: 

   

28.1.1 Heimatpflege und Kultur 81.500,00 €  Defizit Welterbe (KST 419008) 
36.5.1 Kindertagesstätten 1.325.000,00 €  Jugendhilfevereinbarung LK / 

Zweckvereinbarung 
 
 
 
 
 

Im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes machen 
die freiwilligen Aufwendungen 3,67 % aus. 
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V. Finanzhaushalt 2021 
 
 
Bezeichnung Haushalt 

2021 
- € - 

  

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit 21.536.900,00   
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
 

22.044.400,00   

Einzahlung für Investitionstätigkeit 120.000,00   
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
 

4.867.000,00   

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 4.560.500,00   
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 550.000,00   

 
 
Nach dem Haushalt 2021 ergibt sich ein Negativsaldo im Finanzhaushalt in Höhe 
von 1.244.000,00 €. Eine Kreditaufnahme wird in Höhe von 4.560.500,00 € einge-
plant. Die ordentliche Tilgung wurde mit insgesamt 550.000,00 € veranschlagt.  
 
 
Einzahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit 

120.000,00   -

4.560.500,00   

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Veräußerung von

Finanzvermögensanlagen

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

 

 

 
 in € in % 
Zuwendungen für Investitionstätigkeit 120.000,00 2,56 
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 4.560.500,00 97,44 
insgesamt  4.680.500,00 100,00 
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Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit 

4.225.000,00   

602.000,00   

40.000,00   
550.000,00   

Baumaßnahmen

Erwerb von beweglichen

Sachvermögen

Aktivierbare Zuwendungen

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

 
 
 
 
 in € in % 
Baumaßnahmen 4.225.000,00 78,00 
Erwerb von beweglichen Sachvermögen 602.000,00 11,11 
Aktivierbare Zuwendungen 40.000,00 0,74 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 550.000,00 10,15 
insgesamt  5.417.000,00 100,00 
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V. 1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
 
INV21.002 Feuerschutzsteuer 
Einnahme 120.000,00 € 
Gem. § 28 (2) Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG) erhalten die 
Landkreise, die kreisfreien Städte und die Gemeinden mit Berufsfeuerwehr Mittel aus 
dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer schlüsselmäßig vom Land Niedersachsen 
zugewiesen. Die übrigen Gemeinde erhalten von den Landkreisen Zuweisungen aus 
den diesen zugewiesenen Mitteln. Die Verteilung und Verwendung der Mittel ergibt 
sich aus den vom niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport erlassenen 
Richtlinie (RdErl. D. Ml v. 20.2.2013, Nds.MBl. Nr. 11/2013). Die Mittel aus der Feu-
erschutzsteuer müssen für Investitionen aus dem Bereich der Feuerwehr verwendet 
werden.   
 
 
 
V. 2 Auszahlungen für Investitionsfähigkeit 
 
 
 

-

4.225.000,00   

602.000,00   

- 40.000,00   -

Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

Baumaßnahmen

Erwerb von beweglichem

Sachvermögen

Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Aktivierbare Zuwendungen

sonstige Investitionstätigkeit

 
 
 
 
 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in € in % 
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 
Baumaßnahmen 4.225.000,00 86,81 
Erwerb von beweglichem Sachvermögen 602.000,00 12,37 
Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 
Aktivierbare Zuwendungen    40.000,00 0,82 
Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 
insgesamt   4.867.000,00 100,00 
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Auszahlungen für Investitionstätigkeit - Entwicklung 
 
 

- 

500.000 

1.000.000 

1.500.000 

2.000.000 

2.500.000 

3.000.000 

3.500.000 

4.000.000 

4.500.000 

5.000.000 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Invest.

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  3.612.300   4.172.200 1.529.300 1.755.700 2.895.000 2.957.600 
      
      

2021 2022 2023 2024   
4.867.000 3.945.000 220.000 220.000   
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Investitionen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) 
 
Abteilung 1: 
 
INV21.017 EDV Hardware  
19.000,00 € 
Hierbei handelt es sich um den Serverhardwareersatz des 2016 beschafften  
Virtualisierungsservers. 
 
 
INV21.018 EDV Lizenzen  
22.000,00 € 
Hierbei handelt es sich um den Ersatz Firewall (2015) in Höhe von 6.000,00 € und der 
Microsoftserverdatacenter-Lizenz in Höhe von 16.000,00 €. 
 
 

Abteilung 2: 
 
- 
 
 

Abteilung 3: 
 
INV18.004 Sanierung/Neubau Grundschule Wustrow 
   500.000,00 € 2020 
2.400.000,00 € 2021 VE 
2.600.000,00 € 2022 VE 
Das aktuelle Schulgebäude in Wustrow ist stark sanierungsbedürftig. Absackungen in den 
Wänden und Fußböden, abgängige Sanitäranlagen und eine veraltete Elektroinstallation las-
sen das Gebäude in einem nicht tragbaren Zustand erscheinen. Der technische Sicherungs-
standard ist auf einem veralteten Stand. Die Installation einer Brand- und Sicherheitsanlage 
ist unabdingbar. Aufgrund des Umstands, dass sich die Grundschule Wustrow in einem de-
solaten Zustand befindet und zukünftig zahlreiche Sanierungsmaßnahmen nach sich ziehen 
würden, kommt lediglich ein Neubau des Gebäudes in Betracht. 
 
Für einen Neubau spricht auch, dass im Falle einer Sanierung der bestehenden Räumlich-
keiten zum einen die bestehenden Mängel behoben werden müssten, als auch eine Anpas-
sung an aktuelle Vorgaben bei der Planung von Grundschulgebäuden Berücksichtigung fin-
den. Ohne umfassende Sanierungsmaßnahmen auch im Bereich der energetischen Sanie-
rung, würden die Energiekosten im Vergleich zu einem Neubau in einem höheren Umfang 
bestehen bleiben und Folgekosten nach sich ziehen. Ein Neubau würde aufgrund der heuti-
gen energieeffizienteren Bauweise Kosteneinsparungen im Bereich der Energiekosten ein-
bringen. Des Weiteren wurde bei der Entscheidung berücksichtigt, dass im Falle einer Sanie-
rung des Bestandgebäudes den Schüler*innen während der Bauphase ein alternativer Lern-
ort geschaffen werden muss. Auch hier würden über die Bauzeit hinweg weitere Kosten ent-
stehen. Mit einem Neubau können auch diese Kosten eingespart werden.  
Den Schüler*innen soll ein nachhaltiger Ort des Lernens mit einem dem aktuellen Standard 
angepassten Schulgebäude zur Verfügung stehen.  
 
Die Kosten für den Schulneubau wurden grob überschlagen und orientieren sich am Neubau 
der Grundschule Clenze. Die Planungen haben im Jahr 2019 begonnen und daraufhin er-
folgten auch belegbare Kostenschätzungen der Planer. Für 2018 wurden bereits  
300.000,00 € an Planungskosten in den Haushalt eingestellt. Diese wurden nach 2019 über-
tragen, um dann mit den Planungen beginnen zu können. Die Beauftragung der Architekten 
und Fachplaner soll eine wirtschaftliche Umsetzung des Vorhabens vorbereiten. 
Im Haushaltsjahr 2020 wurden zusätzlich 500.000,00 € und 2021 2.400.000,00 € in den 
Haushalt eingeplant. 
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INV21.014 GS Lüchow - Lüftungsanlage 
15.000,00 € 
In der Grundschule Lüchow kann die Lüftung der Klassenräume nur sehr aufwendig gewähr-
leistet werden. Bis zu den Vorgaben aufgrund Covid-19 ist dies nur sporadisch aufgefallen. 
Um die Vorgaben für die Raumluft in der Schule zukünftig einhalten zu können, soll zunächst 
ein Ingenieurbüro beauftragt werden, entsprechende Untersuchungen/Planungen vorzuneh-
men. Auf dieser Grundlage werden dann weitere Entscheidungen zu treffen sein. 
 
 
INV21.015 Außenstelle GS Clenze Sanierung 
1.500.000,00 €       (2021) 
1.125.000,00 €       (2022 VE) 
Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) hat beschlossen, in Schnega eine Außen-
stelle zu eröffnen. Hintergrund sind die gestiegenen Schülerzahlen im Einzugsbereich der 
GS Clenze. Eine Erweiterung der Grundschule Clenze wurde abgelehnt, da die geschätzten 
Kosten für einen Erweiterungsbau in Clenze höher erscheinen als die Sanierung der ehema-
ligen Grundschule Schnega. Die Untersuchungen für die Gebäudesubstanz in Schnega lie-
gen noch nicht vor. Allerdings muss in zwei Jahren zum Schulbeginn die Maßnahme abge-
schlossen sein. Bis dahin ist eine Containeranlage angemietet und in Schnega aufgestellt 
worden. 
 
INV21.016 Altenwohnanlage Clenze, Klintweg 21 
40.000,00 € 
Die Heizungsanlage in der Altenwohnanlage in Clenze wurde im Jahr 1994 eingebaut. Nun-
mehr haben sich die Reparaturen gehäuft und es wurde festgestellt, dass die Heizungsanla-
ge erneuert werden muss. Die Empfehlung eines Heizungsbauers ist, dies möglichst kurzfris-
tig zu machen. Es könne jederzeit zu einem größeren Schaden kommen. 
 
 
Absauganlage 
INV21.039 FGH Bülitz       7.000,00 € 
INV21.040 FGH Billerbeck  14.000,00 € 
INV21.041 FGH Groß Breese    7.000,00 € 
INV21.042 FGH Schweskau    7.000,00 € 
Die Absauganlagen sind gem. DIN 14092-1 erforderlich, da die Feuerwehren über Fahrzeu-
ge mit Dieselmotoren verfügen. In den nächsten Jahren sollen alle Gerätehäuser mit ent-
sprechenden Anlagen ausgerüstet werden. 
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Abteilung 4: 
 
INV20.042 Welterbe 
20.000,00 € 
Die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) betreibt seit 2012 das Antragsverfahren zur Aner-
kennung der „Siedlungslandschaft Rundlinge im Wendland“ als Weltkulturerbe durch die 
UNESCO. Zur Erhaltung des Gebäudebestandes sind fortlaufende Erhaltungs- und Sanie-
rungsmaßnahmen zur Bewahrung des historischen Gebäudebestands (UNESCO Kriterium 
(iv)) im Welterbevorschlagsgebiet erforderlich. Um diese Maßnahmen bis zur Anerkennung 
durch die UNESCO finanziell fördern zu können, hat die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) 
das Dorfentwicklungsprogramm mit dem Amt für regionale Landesentwicklung für das Welt-
erbevorschlagsgebiet aufgelegt. Das Förderprogramm zur Dorfentwicklung wird seit Beginn 
sehr gut nachgefragt. Seit 2017 wurden rund 80 Anträge gestellt, rund die Hälfte der Anträge 
sind Maßnahmen an Baudenkmälern, alle anderen befinden sich in der Umgebung von Bau-
denkmalen. Dies zeigt, dass Eigentümer der Hofstellen in den 19 Dörfern des Welterbevor-
schlagsgebietes ein Interesse haben, die historische Bausubstanz zu erhalten. 
Die bisher vorgelegten Anträge zeigen aber auch, dass wertvolle, weitgehend bauzeitlich er-
haltende Bausubstanz, die sich in einem kritischen Erhaltungszustand befindet, nicht über 
die Förderpraxis der Dorfentwicklung erhalten werden kann, da die finanziellen Ressourcen 
der Eigentümer und/oder fehlende Nutzungskonzepte für Wirtschaftsgebäude Begrenzungen 
bilden.  
 
 
INV21.004 WLAN Jeff Clenze 
2.000,00 € 
Die Samtgemeinde muss sich an der Lebenswirklichkeit der Jugendlichen orientieren, die 
findet eben zu einem Teil online statt. Damit können im Jeff dann unmittelbar Hilfen geleistet 
werden (Stichwort Cybermobbing, Social Media etc.) oder eben präventiv (übermäßiger Me-
dienkonsum). Medienkompetenz wird somit ganz nebenbei im Alltag im Jeff integriert. Das 
Jeff wird damit attraktiver, da freies WLAN ein wichtiges Argument bei der Freizeitgestaltung 
Jugendlicher ist. Und wenn sie dann im Haus sind, kann man sie problemlos mit anderen 
Dingen jenseits des Handys begeistern – nur dazu müssen sie erstmal da sein.  
Die Kosten sind für die Technik und die Einrichtung durch einen Techniker kalkuliert. 
  
 
 
 
 
INV21.019 Grundschule Clenze – Grünes Klassenzimmer (Sperrvermerk) 
13.000,00 € 
Das Konzept des „Grünen Klassenzimmers“ wurde bereits mehrmals von der UNESCO als 
offizielles Projekt der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet. Die 
Bedeutung eines solchen Projektes im Rahmen der Bildung und Erziehung ist aus schuli-
scher Perspektive wichtig.  
 
Das sogenannte Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit vereint hierbei folgende didaktische 
Aspekte des grünen Klassenzimmers: 
- Ökologische Nachhaltigkeit 
- Ökonomische Nachhaltigkeit 
- Soziale Nachhaltigkeit 
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INV21.020 Grundschule Lemgow – Renovierung Lehrerzimmer (Sperrvermerk) 
16.000,00 € 
Die vorhandene Teeküche incl. Anbauwand existiert seit vielen Jahren. Der Verfall und der 
absehbare Einsturz sind zu erkennen. Der Hausmeister, Herr Richter, hat schon an einigen 
Stellen ausgebessert (u.a. die Stütze am Waschbecken), da ansonsten der Oberschrank 
herunterfallen würde. Türen sind vorzogen und lassen sich nicht schließen. Die oberen 
Schrankteile erreicht man nur mit einer Leiter, somit werden sie auch nur selten genutzt. Hier 
finden regelmäßig Dienstbesprechungen statt, Konferenzen mit Elternvertretern, Gespräche 
mit dem Jugendamt, der Landesschulbehörde etc. Deshalb entstand der Wunsch im Team 
nach einem „Wohlfühlort“ mit heilem Inventar, erreichbarem Stauraum für die Leihbücher, 
Klassenbuchfächern, abschließbaren Fächern für Wertgegenstände und einer neuen Teekü-
che.  
 
 
INV21.021 GS Lüchow – Bühnenvorhang 
4.400,00 € 
Der Vorhang wird nach dem Neubau der Bühne benötigt. Das in 2020 beantragte Budget in 
Höhe von 2.500,00 € reichte nicht aus. 
 
 
INV21.022 GS Lüchow – Spielgeräte Schulhof incl. Aufbau 
29.000,00 € 
Durch die Einführung der Ganztagsschule werden die Spielgeräte durch die Kinder vermehrt 
genutzt. Eine vor 9 Jahren von Herrn Kreutzkamp in Eigenregie aufgebaute Ritterburg muss-
te abgebaut werden. Grund war die verwendete Holzart (Fichte). Deshalb soll die neue  
Kletter- und Spiellandschaft aus dem widerstandsfähigen Robinienholz gefertigt sein, was 
die Kosten erhöht. 
 
 
INV21.023 GS Lemgow – Sitzmöbel Schulgarten 
2.600,00 € 
Rückzugsmöglichkeit für die Lehrerinnen und Lehrer in den Pausen und der Überbrückung in 
Freistunden. Durch den Ganztagsunterricht erhöht sich die Aufenthaltszeit an der Schule. Es 
müssen teilweise lange Wartezeiten überbrückt werden. In Zeiten von Corona könnten dann 
auch Elterngespräche oder Arbeitssitzungen im Freien stattfinden. 
 
 
INV21.024 GS Lüchow - Stahlschränke 
1.300,00 € 
Bei einer Begehung der Schule mit Frau Starck und Herrn Kehbein zum Thema Brandschutz 
und Unfallgefahr wurde deutlich, dass durch die Anschaffung von zwei Stahlschränke im 
Flurbereich Papier und Gerätschaften dort verstaut werden könnten, um so das Gefahrenpo-
tential zu verringern.  
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INV21.025 GS Trebel – Spielgeräte Schulhof inkl. Aufbau 
26.000,00 €   (Spielgerät: 18.000,00 €; Aufbau, Fallschutz, etc.: 8.000,00 €) 
Die Grundschule Trebel beantragt einen neuen Spielturm für den Schulhof. Die Spielturman-
lage ähnelt in seinem Aufbau und seinen Bewegungsmöglichkeiten dem jetzigen Spielturm 
auf dem Schulhof, welcher jedoch nicht mehr den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht, 
abgängig ist und daher abgebaut werden muss. 
Den Schülerinnen und Schülern stehen nur wenige Spielgeräte zur Verfügung, die dem Be-
wegungsdrang der Kinder gerecht werden. Diese sind zudem nur für wenige Personen aus-
gelegt. Die Burganlage dagegen kann von vielen Kindern gleichzeitig genutzt werden. Die 
Turmkombination eignet sich für die Nutzung in den Pausen, dient aber auch der Umsetzung 
des Ganztagskonzeptes im Bereich „Freies Spiel/Erholung“. Die meisten Kinder nutzen das 
Ganztagsangebot und halten sich demnach viele Stunden in der Schule auf. Daher ist es 
wichtig, sinnvolle und abwechslungsreiche Spielangebote zu machen. Die „Rittertürme“ la-
den ein zum Klettern, Balancieren, Rutschen, etc. und sogar zum Verstecken, Lesen und 
ausruhen. Deshalb sind sie hervorragend geeignet, um dem Bedürfnis der Kinder nach Be-
wegung aber auch Entspannung gerecht zu werden. 
Um die Anschaffungskosten für ein Haushaltsjahr zu senken, könnte man dieses Projekt, 
wenn möglich, auch innerhalb eines Zeitraumes von zwei Jahren realisieren. 
 
 
INV21.026 GS Wustrow - Soundanlage 
2.500,00 € 
Für die derzeitige Musikanlage an der Schule wird eine jährliche Miete von 714,00 € gezahlt. 
Die Musikanlage entspricht nicht mehr den aktuellen Erfordernissen. Langfristig rechnet sich 
somit eine dauernde Mietzahlung nicht mehr. 
Die Soundanlage wird für sämtliche Feierlichkeiten (z.B. Weihnachtsfeier, Faschingsfest, 
Sommerfest, Erntefest, etc.) im Schuljahresablauf genutzt. 
Auch bei Klassenveranstaltungen oder Klassenabschlussfeiern könnte diese Anlage ver-
wendet werden. Diese Anlage ist auch mobil im Außenbereich (Sportfest, Laufabzeichen 
usw.) einsetzbar. 
Durch die Mobilität kann sie auch in der neu zu erbauenden Schule eingesetzt und über-
nommen werden.  
 
 
INV21.027 Digitalpakt  Schulen 
186.500,00 € 
Im Zuge der Fördermaßnahme Digitalpakt Schulen steht der Samtgemeinde Lüchow (Wend-
land) für alle sechs Grundschulen eine Summe in Höhe von 336.427,00 € zur Verfügung. 
Hiervon soll die Infrastruktur der Schulen inklusive Verkabelung, die Ausstattung mit einer 
Kommunikationsplattform, die Beraterleistung und die Ausstattung mit mobilen Endgeräten 
finanziert werden. 
Die Herstellung der Infrastruktur ist Voraussetzung um die Fördermittel abzurufen. Im Haus-
haltsjahr 2021 ist geplant die Ausgaben für die Infrastruktur, Kommunikationsplattform und 
Beraterleistung zu tätigen. Die mobilen Endgeräte (25.000,00 € je Schule) sollen voraus-
sichtlich im Haushaltsjahr 2022 angeschafft werden. Somit ist im HH-Jahr der Betrag in Höhe 
von 186.427,00 € einzuplanen. 
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INV21.028 GS – Anschaffung Firewall – Software - Subscription 
9.000,00 € 
Im Zuge des Digitalpaktes und der damit verbundenen Schaffung der Infrastruktur wird eine 
Firewall-Software-Subscription für jeden Schulstandort benötigt. Lediglich die Grundschule in 
Lüchow ist bislang dahingehend ausgestattet. 
Diese Firewall ist nicht durch den Digitalpakt Schule förderfähig und muss somit aus dem 
Samtgemeindehaushalt bezahlt werden. 
 
Firewalls für den Schutz des gesamten Netzwerkes und die sichere Anbindung an das Inter-
net inkl. Virenscanner und die VPN-Vernetzung der Schulstandorte untereinander und des 
Rathauses zu Sicherungs-, Administrations- und Datenaustauschzwecken. Preise inkl. In-
stallationsunterstützung durch Dienstleister. 
 
Investiv: 
GS Lüchow     bereits vorhanden 
GS Wustrow     1.702,60 € 
GS Küsten     1.008,98 € 
GS Lemgow     1.593,79 € 
GS Trebel     1.008,98 € 
GS Clenze     1.702,60 € 
GS Clenze – Villa         770,98 € 
GS Clenze, Außenstelle Schnega     770,98 € 
gesamt ca.      8.558,91 € 
 
 
INV21.043 GS Terminalserver - Lizenzen 
1.600,00 € 
Terminalserver-Lizenzen für den Zugriff der Grundschulen auf unseren VM-Ware-Server für 
die Nutzung von Schulverwaltungssoftware und Zeugnisprogrammen: 
 
  2x WinServer 2019 Edu   750,00 € 
85x WinServer 2019 Edu CAL  800,00 € 
 
Investiv -  SK 0025002, KST 416001, KTR 211107.  
Die Ausgabe ist lizenzrechtlich und technisch dringend erforderlich. 
 
 
INV21.044 GS – Microsoft Office 
5.100,00 € 
85x Microsoft Office 2019 Std. Education 
Das Programm ist erforderlich, damit Lehrer, Schulsozialarbeiter, Schulsekretärinnen, etc. 
auf dem Terminalserver mit Microsoft Office arbeiten können. 
Investiv – SK 0025002, KST 416001, KTR 211107.  
Die Ausgabe ist lizenzrechtlich erforderlich.   
 
 
INV21.076 GS Clenze –Server- 
4.000,00 € 
Die Garantie der Serverhardware der Grundschule Clenze ist ausgelaufen. Im Falle eines 
Schadens/Ausfalls hat die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) als Schulträger bzw. die 
Grundschule keinen Anspruch auf Gewährleistung. Eine Instandsetzung kann daher mit 
deutlich höheren Kosten verbunden sein. 
  
Auch da die Anforderungen in Bezug auf Geschwindigkeit und Datenvolumen weiter steigen, 
empfiehlt IServ die Server durch leistungsstarke, neue Serverhardware auszutauschen. 
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Abteilung 5: 
 
- 
 
 

 
Abteilung 6: 
 
INV21.005 Beschaffung einer Motorpumpe FF Trebel 
13.000,00 € 
Die Motorpumpe ist zum Betreiben des hydraulischen Rettungsgerätes erforderlich. Die Mo-
torpumpe ist stark abgängig und durch die immer wiederkehrenden Reparaturen unwirt-
schaftlich. Hinzu kommt, dass die FTZ dringend auf eine Ersatzbeschaffung drängt, da die 
Motorpumpe nur noch notdürftig repariert werden konnte. Eine Ersatzbeschaffung ist daher 
dringend geboten. 
 
 
Beschaffung von drei Tragkraftspritzen  
INV21.006: FF Nienbergen   15.000,00 € 
INV21.007: FF Göttien            15.000,00 € 
INV21.008: FF Karmitz           15.000,00 € 
Es ist die Ersatzbeschaffung von drei Tragkraftspritzen vorgesehen. Da die FF Nienbergen 
ein neues Fahrzeug bekommt, ist hier die neue PFPN geplant, da sonst ein aufwändiger  
Umbau des Schlittens erfolgen müsste. Die PFPN ist Baujahr 2006 und soll daher in die 
Feuerwehr Plate umgesetzt werden. Die Pumpen der Feuerwehren Göttien und Karmitz ha-
ben das Alter von 30 Jahren erreicht. Der Reparaturaufwand ist hoch und unwirtschaftlich. 
Um den Brandschutz sicherstellen zu können, ist die Ersatzbeschaffung dringend erforder-
lich.  
 
 
INV21.009 Beschaffung Fahrzeug FF Wustrow 
200.000,00 € 
Die Nutzungsdauer des Fahrzeuges ist mehr als abgelaufen. Das Fahrzeug ist abgängig, der 
Reparaturaufwand wird immer größer und unwirtschaftlicher. Die Maßnahme stand bereits 
2014 zur Ersatzbeschaffung an.  
 
INV21.010 Instandsetzung GV 43 
120.000,00 € 
Der vorhandene Streckenabschnitt aus den 70er Jahren verfügt über einen Oberbau, wel-
cher nur für Fahrzeuge mit 5 Tonnen –Achsen bemessen und hergestellt worden ist. Die  
Dicke des vorhandenen Oberbaus besteht aus 3-6 cm dickem Teerasphaltbeton auf vorwie-
gend Grobschotter. Die Fahrbahnoberfläche weist diverse Risse, Verformungen und Durch-
brüche auf. Diese sind vorwiegend in den moorigen Bereichen des Streckenabschnittes zu 
finden und resultieren aus einer geringeren Tragfähigkeit des Untergrundes als in den übri-
gen Streckenabschnitten. Die Verformungen über das Querprofil deuten auf ein erhebliches 
Tragfähigkeitsdefizit bei Belastungen mit den heute wesentlich schwereren Fahrzeugen hin. 
Das bituminöse Bindemittel im Asphalt hat im Laufe der Liegezeit der Fläche seine Wirkung 
im entscheidenden Maß gemindert. Bei den heute vorhandenen Gewichten in der Landwirt-
schaft mit 11,5 t-Achsen und bis zu 18 m langen Zügen, ist mit einer raschen Zunahme der 
Schäden zu rechnen. Die Sanierung ist zwingend erforderlich, um die Verkehrssicherheit 
wiederherzustellen. 
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INV21.011 Instandsetzung GV 64 
90.000,00 € 
Der vorhandene Streckenabschnitt aus den Jahren 1986/87 verfügt über einen Oberbau, 
welcher nur für Fahrzeuge mit 5 Tonnen –Achsen bemessen und hergestellt worden ist. Die 
Dicke des vorhandenen Oberbaus besteht aus einer ca. 3-12 cm dicken Schicht aus Teeras-
phaltbeton auf vorwiegend Grobschotter. Die Fahrbahnoberfläche weist diverse Risse, Ver-
formungen und Durchbrüche auf. Diese sind vorwiegend in den moorigen Bereichen des 
Streckenabschnittes zu finden und resultieren aus einer geringen Tragfähigkeit des Unter-
grundes. Die Verformungen über das Querprofil deuten auf ein erhebliches Tragfähigkeitsde-
fizit bei Belastungen mit den heute wesentlich schwereren Fahrzeugen hin. Das bituminöse 
Bindemittel im Asphalt hat im Laufe der Liegezeit der Fläche seine Wirkung im entscheiden-
den Maß gemindert. Bei den heute vorhandenen Gewichten in der Landwirtschaft mit 11,5 t-
Achsen und bis zu 18 m langen Zügen, ist mit einer raschen Zunahme der Schäden zu rech-
nen. Die Sanierung ist zwingend erforderlich, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen. 
 
 
INV21.075 Neubau Wasserentnahmestellen 
25.000,00 € 
In der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) gibt es einige Bereiche, welche noch nicht ausrei-
chend mit Löschwasser versorgt sind. Aus diesem Grund ist die Aufrüstung der Löschwas-
serversorgung durch den Neubau von Wasserentnahmestellen zwingend erforderlich, um 
auch im Brandfall handlungsfähig zu sein.  
Aufgrund des demografischen Wandels sind für die Freiwilligen Feuerwehren weitere Mög-
lichkeiten zur Wasserentnahme erforderlich. 
Da hier keine anderen Alternativen bestehen, wird auf eine Wirtschaftlichkeitsberechnung 
verzichtet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abteilung 7: 
 
INV21.045 Zuschuss Leader-Projekte 
20.000,00 € 
Diese Mittel dienen der Projektförderung im Leaderprozess – lt. Vereinbarung mit Datum 
vom 3.12.2008 sind die Mitglieder angehalten, jährlich einen Betrag in Höhe von rund 
33.000,00 € zur Kofinanzierung bereitzustellen. In den vergangenen Jahren wurde dieser 
Höchstbetrag nicht ausgereizt und 20.000,00 € zunächst in den Haushalten veranschlagt. 
Aktuell liegen keine Förderanträge vor.  
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V. 3 Aufstellung freiwillige- und Pflichtaufgaben 
 
 

Investition Kosten Pflichtaufga-
be/Freiwillig 

INV21.004 WLAN Jeff Clenze 2.000,00 Pflichtaufgabe 
INV21.005 Beschaffung einer Motorpumpe FF Trebel 13.000,00 Pflichtaufgabe 
INV21.006 Beschaffung einer Tragkraftspritze FF Nienbergen 15.000,00 Pflichtaufgabe 
INV21.007 Beschaffung einer Tragkraftspritze FF Göttien 15.000,00 Pflichtaufgabe 
INV21.008 Beschaffung einer Tragkraftspritze FF Karmitz 15.000,00 Pflichtaufgabe 
INV21.009 Beschaffung Fahrzeug FF Wustrow 200.000,00 Pflichtaufgabe 
INV21.010 Instandsetzung GV 43 120.000,00 Pflichtaufgabe 
INV21.011 Instandsetzung GV 64 90.000,00 Pflichtaufgabe 
INV21.014 GS Lüchow – Lüftungsanlage  15.000,00 Pflichtaufgabe 
INV21.015 Außenstelle GS Clenze Sanierung 1.500.000,00 Pflichtaufgabe 
INV21.016 Altenwohnanlage Klintweg 21 40.000,00 Pflichtaufgabe 
INV21.017 EDV Hardware 19.000,00 Pflichtaufgabe 
INV21.018 EDV Lizenzen 22.000,00 Pflichtaufgabe 
INV21.019 GS Clenze – Grünes Klassenzimmer 13.000,00 Pflichtaufgabe 
INV21.020 GS Lemgow – Renovierung Lehrerzimmer 16.000,00 Pflichtaufgabe 
INV21.021 GS Lüchow – Bühnenvorhang 4.400,00 Pflichtaufgabe 
INV21.022 GS Lüchow – Spielgeräte Schulhof inkl. Aufbau 29.000,00 Pflichtaufgabe 
INV21.023 GS Lüchow – Sitzmöbel Schulgarten  2.600,00 Pflichtaufgabe 

INV21.024 GS Lüchow – Stahlschränke 1.300,00 Pflichtaufgabe 

INV21.025 GS Trebel – Spielgeräte Schulhof inkl. Aufbau 26.000,00 Pflichtaufgabe 

INV21.026 GS Wustrow – Soundanlage 2.500,00 Pflichtaufgabe 
INV21.027 Digitalpakt Schulen 186.500,00 Pflichtaufgabe 
INV21.028 GS – Anschaffung Firewall – Software - Subscription 9.000,00 Pflichtaufgabe 
INV21.039 Absauganlage FGH Bülitz 7.000,00 Pflichtaufgabe 
INV21.040 Absauganlage FGH Billerbeck 14.000,00 Pflichtaufgabe 
INV21.041 Absauganlage FGH Groß Breese 7.000,00 Pflichtaufgabe 
INV21.042 Absauganlage FGH Schweskau 7.000,00 Pflichtaufgabe 
INV21.043 GS – Terminalserver – Lizenzen 1.600,00 Pflichtaufgabe 
INV21.044 GS – Microsoft Office 5.100,00 Pflichtaufgabe 
INV21.045 Leader-Projekte 2021 20.000,00 Freiwillig 
INV21.075 Neubau Wasserentnahmestellen 25.000,00 Pflichtaufgabe 
INV21.076 GS Clenze – Server - 4.000,00 Pflichtaufgabe 

 
 
 
V. 4 Finanzierung der Investitionen 
 
Die Investitionen im Jahr 2021 belasten den Finanzhaushalt umfangreich. Eine De-
ckung aus den vorhandenen liquiden Mitteln wird voraussichtlich nicht möglich sein. 
Daher wurden im Haushaltsplan 2021 4.560.500,00 € für Kredite für Investitionen 
und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagt. 
 
Die veranschlagte Kreditaufnahme setzt sich wie folgt zusammen: 
 
 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 120.000,00 € 
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit  4.867.000,00 € 
+ Digitalpaket Schulen (erwartete Fördersumme in 2022)  187.000,00 € 
  
Kreditsumme 4.560.000,00 € 
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V. 5 Auswirkung der Maßnahme auf die Folgejahre 
 
Nach der Durchführung der Investitionsmaßnahmen werden die Abschreibungsbe-
träge steigen und so den Haushalt in den nächsten Jahren schwächen. 
 
Die anfallenden Zins- und Tilgungsleistungen für den aufzunehmenden Kredit belas-
ten den Haushalt ebenfalls. 
 
 
VI. Verpflichtungsermächtigungen 
 
Im Haushaltsjahr 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von  
3.725.000,00,00 € veranschlagt worden. Gemäß § 119 NKomVG wird die Verwaltung 
dadurch ermächtigt, bereits 2021 Verpflichtungen einzugehen, die erst in späteren 
Haushaltsjahren kassenwirksam werden. Zur Zahlbarmachung sind diese Mittel in 
dem Haushalt 2021 zu veranschlagen.  
 

Dabei handelt es sich um die Sanierung der Grundschule Wustrow (2.600.000,00 € 
für 2022) und die Sanierung der Außenstelle der Grundschule Clenze in Schnega 
(1.125.000,00 € für 2022). 
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VII. Wesentliche Abweichungen von den Planungen des Vorjahres 
 
VII. 1 Abweichungen Ergebnisplanung 
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2020 ging man für die Ergebnis-
planung 2021 von einem ausgeglichenen Haushalt aus. Mit dem Haushaltsplan 2021 
wird ein Fehlbetrag in Höhe von 1.274.000,00 € prognostiziert. Es ergibt sich gegen-
über der Vorjahresplanung eine Verschlechterung um 1.274.000,00 €.  
 
Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung im Haushaltsjahr 2020 stellen sich die 
eingeplanten ordentlichen Ergebnisse für die Jahre 2022 und 2023 wie folgt dar: 
 
 Nachtrags-  

HH-Plan 2020 
-Euro- 

HH-Plan  
2021 
-Euro- 

Veränderung 
 

-Euro- 
Mittelfristiges Ergebnis 2022 0,00 - 654.700,00 - 654.700,00 
Mittelfristiges Ergebnis 2023 + 38.600,00 0,00 -38.600,00 

 
Auch für die Jahre 2022 und 2023 geht man von einer Verschlechterung der Jahres-
ergebnisse aus. 
 
 VII. 2 Abweichungen Finanzplanung 
Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung im Haushaltsjahr 2020 stellen sich die 
Finanzplanungen für die Jahre 2021 bis 2023 wie folgt dar: 
 
Einzahlungen für  
Investitionstätigkeit 

Nachtrags- 
HH-Plan 2020 

-Euro- 

HH-Plan 
2021 

-Euro- 

Veränderung 
 

-Euro- 
Mittelfristiges Ergebnis 2021  24.700,00  120.000,00 + 95.300,00 
Mittelfristiges Ergebnis 2022  14.700,00 120.000,00 + 105.300,00 
Mittelfristiges Ergebnis 2023  14.700,00 120.000,00 + 105.300,00 

 
 
Auszahlungen für  
Investitionstätigkeit 

Nachtrags- 
HH-Plan 2020 

-Euro- 

HH-Plan  
2021 
-Euro- 

Veränderung 
 

-Euro- 
Mittelfristiges Ergebnis 2021 2.639.000,00 4.867.000,00 - 2.228.000,00 
Mittelfristiges Ergebnis 2022 2.629.000,00 3.945.000,00 - 1.316.000,00 
Mittelfristiges Ergebnis 2023 29.000,00 220.000,00 - 191.000,00 

 
 
 
Einzahlungen aus  
Finanzierungstätigkeit 

Nachtrags- 
HH-Plan 2020 

-Euro- 

HH-Plan  
2021 
-Euro- 

Veränderung 
 

-Euro- 
Mittelfristiges Ergebnis 2021 2.614.300,00 4.560.500,00 + 1.946.200,00 
Mittelfristiges Ergebnis 2022 2.614.300,00 3.825.000,00 + 1.210.700,00 
Mittelfristiges Ergebnis 2023 0,00 100.000,00 + 100.000,00 

 
 
Auszahlungen aus  
Finanzierungstätigkeit 

Nachtrags- 
HH-Plan 2020 

-Euro- 

HH-Plan 
2021 
-Euro- 

Veränderung 
 

-Euro- 
Mittelfristiges Ergebnis 2021 660.000,00 550.000,00 + 110.000,00 
Mittelfristiges Ergebnis 2022 670.000,00 560.000,00 + 110.000,00 
Mittelfristiges Ergebnis 2023 680.000,00 570.000,00 + 110.000,00 
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VIII. Haushaltssicherungskonzept 

Die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) schließt im Ergebnishaushalt mit einem 
Fehlbetrag in Höhe von 1.274.000,00 € ab.  

Da der Fehlbetrag nicht durch Rücklagen gedeckt werden kann und die Samtge-
meinde Lüchow (Wendland) noch doppische Fehlbeträge aus Vorjahren hat, besteht 
grundsätzlich die Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes 
gemäß § 110 NKomVG. 

Der Samtgemeinderat kann nach § 182 Absatz Satz 1 Nr. 3 NKomVG beschließen, 
dass in dem betreffenden Haushaltsjahr oder den betreffenden Haushaltsjahren und 
in den beiden Folgejahren ein Haushaltssicherungskonzept nicht aufgestellt wird, 
soweit wegen der der epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht, eine 
Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet 
werden kann. Eine dauerhafte Überschuldung muss jedoch vermieden werden.  

Der Samtgemeinderat hat unter Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung in seiner 
Sitzung am 08.12.2020 beschlossen, auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungs-
konzeptes zu verzichten. 
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IX. Entwicklung der Liquiditätskredite und des Bestandes  
        an liquiden Mitteln 
 
Die Kommunen können nach § 122 Abs. 1 des NKomVG Liquiditätskredite zur recht-
zeitigen Leistung ihrer Auszahlungen aufnehmen, soweit der Kasse keine anderen 
Mittel zur Verfügung stehen.  
 
Bei der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) wird der Kassenkreditbedarf auf 
3.589.400,00 € festgesetzt.  
 
Dieser Betrag bedarf gemäß § 122 Abs. 2 NKomVG keiner Genehmigung, da er ein 
Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit nicht übersteigt. 
 
Die liquiden Mittel betragen am 31.12.2019: 553.797,22 €.  

 
Liquiditätskredite der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) 

 
Jahr  

Liquiditäts- 
kredite 

Stand: 31.12.     
- € - 

Zinsen für 
Liquiditäts-

kredite 
Stand: 31.12.     

- € - 

abzgl. 
Zins- 

erträge 
von 

Gemeinden 

 
Netto- 

belastung 

2011 15.000.000,00 223.453,38 30.307,72 193.145,66 
2012 16.000.000,00 252.001,43 15.981,18 236.020,25 
2013 14.478.937,59 98.475,20 8.112,30 90.362,90 
2014 1.452.971,06 86.155,67 5.254,72 80.900,95 
2015 5.500.000,00 20.299,12 7.974,96 12.324,16 
2016 5.500.000,00 29.099,56 7.659,65 21.439,91 
2017 3.000.000,00 10.160,81 2.477,11 7.683,70 
2018 1.500.000,00 4.311,93 456,92 3.855,01 
2019 1.500.000,00 3.575,85 338,54 3.237,31 
2020 0,00 30.000,00 0,00  
2021 1.500.000,00 20.000,00 0,00  
2022 1.500.000,00 20.000,00 0,00  
2023 1.500.000,00 20.000,00 0,00  
2024 1.500.000,00 20.000,00 0,00  
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X. Entwicklung der Kredite für Investitionen 
 
Die Entwicklung der Kredite für Investitionen stellt sich wie folgt dar: 

0 

5.000.000 

10.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

25.000.000 

30.000.000 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Kredit

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

14.585.700 14.202.600 16.281.900 15.807.300 18.699.900 22.710.400 

 
2022 2023 2024 

25.975.400 25.505.400 25.025.400 
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XI. Entwicklung des Vermögens und der Schulden allgemein 
 
Das Sachvermögen beläuft sich am 31.12.2019 auf 35.955.012,51 €. Das Finanz-
vermögen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beträgt 18.913.672,63 €. Ein-
schließlich der Liquiden Mittel (553.797,22 €), des immateriellen Vermögens 
(1.037.842,85 €) und zuzüglich der Aktiven Rechnungsabgrenzung (94.889,82 €) 
ergibt es einen Vermögenswert in Höhe von 56.555.215,03 €. 
 
Die Schulden belaufen sich vorläufig zum 31.12.2019 auf eine Summe in Höhe von 
18.441.425,28 €. 
 

Jahr Vermögen 
- € - 

Schulden 
- € - 

2011 40.009.891,13 21.789.861,83 
2012 49.401.617,41 23.320.169,82 
2013 47.510.789,37 21.172.209,31 
2014 48.465.451,14 13.992.318,18 
2015 53.608.891,63 17.925.996,19 
2016 55.715.390,06 21.011.513,18 
2017 53.290.884,19 18.371.464,26 
2018 54.633.065,47 18.727.631,10 
2019 56.555.215,03 18.441.425,28 
2020 57.505.223,21 17.766.625,49 
2021 59.205.292,80 23.292.125,49 
2022 58.319.928,01 26.557.125,49 
2023 57.944.195,33 26.087.125,49 
2024 57.573.962,65 25.607.125,49 

 
 
Für die Jahre 2017 bis 2019 sind noch nicht alle Abschlussbuchungen erfolgt.  
Ab 2020 handelt es sich um Planungen.  
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XII. Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung  
     der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren und Vorschau für die     
     Folgejahre 
 
Aufgrund der bislang noch fehlenden Jahresabschlüsse kann keine abschließende 
Mitteilung zu den Jahresergebnissen gemacht werden.  
 
Allerdings weisen die Haushalte der letzten Jahre (2011 – 2016) ein Plus in Höhe 
von rund 9.196.090,58 € aus.  
 

 
 
XIII. Entwicklung der Nettoposition 
 
Die Nettoposition hat sich wie folgt entwickelt.  
 

Jahr Bestand am 
31.12. 
- € - 

2011 15.714.467,82 
2012 15.724.211,77 
2013 15.581.017,50 
2014 22.208.177,31 
2015 23.613.848,36 
2016 23.376.201,38 
2017 24.221.830,87 
2018 24.959.110,79 
2019 27.128.469,32 
2020 29.784.769,32 
2021 27.992.269,32 
2022 26.813.169,32 
2023 26.276.469,32 
2024 25.843.869,32 

Jahr Jahresergeb-
nis 

 
- € - 

Sonder-
posten 
Gebüh-

ren-
ausgleich 

kameraler  
Fehlbetrag 

- € - 

Summe 
Fehlbeträge (-

) 
Überschüsse 

(+) 

Bemer-
kung 

  3.000,00 -15.948.482,30   
2011 -372.711,90 43.797,74 -15.927.176,20 -350.220,26 Ergebnis 
2012 416.912,10 19.744,02 -15.456.228,07 -384.512,27 Ergebnis 
2013 -28.595,96  -15.277.172,54 -592.163,76 Ergebnis 
2014 7.135.309,75  -8.141.862,79 -592.163,76 Ergebnis 
2015 1.432.838,30  -6.709.024,49 -592.163,76 Ergebnis 
2016 612.338,29  -6.096.686,20 -592.163,76 Ergebnis 
2017 997.232,91  -5.099.453,29 -592.163,76 vorläufig 
2018 980.344,21  -4.119.109,08 -592.163,76 vorläufig 
2019 1.739.989,98  -2.379.119,10 -592.163,76 vorläufig 
2020 0,00  -2.379.119,10 -592.163,76 vorläufig 
2021 -1.274.000,00  -2.379.119,10 -1.866.163,76 vorläufig 
2022 -654.700,00  -2.379.119,10 -2.520.863,76 vorläufig 
2023 0,00  -2.379.119,10 -2.520.863,76 vorläufig 
2024 0,00  -2.379.119,10 -2.520.863,76 vorläufig 
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XIV. Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag: 30.06.) 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

24.573 24.370 24.264 25.022 24.292 24.026 24.059 

 
 
 
XV. Beteiligungen 
 
Der Beteiligungsbericht liegt dem Haushaltsplan 2021 als Anlage bei. 
 
 
 
XVI. Jahresabschluss  
 
Es liegt der geprüfte Jahresabschluss aus dem Jahr 2016 vor. Die Bilanz 2016 ist 
dem Bericht beigefügt. Die Jahresabschlüsse 2017 bis 2019 sind derzeit in Vorberei-
tung. 
 
 
 
XVII.  Zusammenfassende Beurteilung der Haushalts-  
          und Finanzlage  
 

 Der Ergebnishaushalt 2021 weist einen Fehlbetrag in Höhe von  
1.274.000,00 € aus.  
 

 Es ist weiter erforderlich, eine Verbesserung der Ertragssituation zu erzielen 
und die Aufwendungen auf das nötigste Maß zu beschränken. 

 
 Der Kreditbedarf im Haushalt 2021 beträgt 4.560.500,00 €. 

 
 Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite in An-

spruch genommen werden dürfen, wird auf 3.589.400,00 € festgesetzt und 
bedarf keiner Genehmigung.   
 

 Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen können nach wie vor nicht aus ei-
gener Kraft umgesetzt werden, so dass bei der Samtgemeinde Lüchow 
(Wendland) auch im Haushaltsjahr 2021 sowie im Finanzplanungszeitraum 
2022 bis 2024 Kreditaufnahmen einzuplanen sind. 
 

 
 

Lüchow (Wendland), 08.12.2020 
Samtgemeinde Lüchow (Wendland) 

Der Samtgemeindebürgermeister 
 
 
 

(Schwedland) 
 

58 / 301



Produktübersicht nach Verwaltungsgliederung

Produktnummer Name des Produktes

Verwaltungsvorstand

11.1.0 Verwaltungsvorstand
11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit
42.4.3 
11.1.9 Stabsangelegenheiten

Abteilung 1 Personal/EDV/Einkauf

11.1.3 Gleichstellungsbeauftragte
11.1.4 Personalangelegenheiten
11.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw.-angehörige

Abteilung 2 Finanzen

11.1.6 Finanzverwaltung
11.1.7 Kasse
61.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen
61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abteilung 3 Immobilienmanagement

11.1.8 Immobilienmanagement

Abteilung 4 Kinder, Jugend, Schule, Kultur

21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde Lüchow
27.2.1 Bücherei
28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
36.5.1 Kindertagesstätten
36.6.1 Offene Jugendarbeit
57.5.1 Tourismus

Abteilung 5 Bürgerservice/Wahlen

12.1.1 Statistik und Wahlen
12.2.3 Personenstandswesen
12.2.4 Meldewesen

Abteilung 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung

12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12.2.2 Verkehrsregelung und -lenkung
12.6.1 Brandschutz
12.8.1 Katastrophenschutz
42.4.1 Bäder in eigener Regie
42.4.2 Sportstättenförderung
51.1.1 Bauleitplanung
54.1.1 Straßen und Wege
54.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst
55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Abteilung 7 Gremien/EU

11.1.1 Gemeindeorgane
57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse
57.1.2 Wirtschaftsförderung

Bäder in fremder Regie
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Ergebnis- Ordentliche Ordentliche Ordentliches Außer- Außer- Außer-

haushalt Erträge Aufwen- Ergebnis ordentliche ordentliche ordentliches

dungen (Überschuss (+) Erträge Aufwen- Ergebnis

Fehlbetrag (-)) dungen (Überschuss (+)

Fehlbetrag (-))

-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-

1 2 3 4 5 6 7

11.1.0

Verwaltungsvorstand 49.700,00         530.900,00       481.200,00 -          -                -                  -                         

11.1.2

Öffentlichkeitsarbeit -                      55.800,00          55.800,00 -            -                -                  -                         

42.4.3

Bäder in fremder Regie 106.100,00       257.600,00       151.500,00 -          -                -                  -                         

11.1.9

Stabsangelegenheiten -                      207.600,00       207.600,00 -          -                -                  -                         

11.1.3

Gleichstellungsbeauftragte 30.400,00         41.100,00          10.700,00 -            -                -                  -                         

11.1.4

Personalangelegenheiten 41.000,00         584.800,00       543.800,00 -          -                -                  -                         

11.1.5

Einricht. ges. Verw. 139.400,00       1.377.900,00    1.238.500,00 -      -                -                  -                         

11.1.6

Finanzverwaltung 98.500,00         877.000,00       778.500,00 -          -                -                  -                         

11.1.7

Kasse 62.300,00         405.300,00       343.000,00 -          -                -                  -                         

61.1.1

Allgem. Finanzwirtsch. 19.541.000,00      6.727.200,00    12.813.800,00           -                -                  -                         

61.2.1

Sonstige allg. Finanzw. 208.800,00       319.600,00       110.800,00 -          -                -                  -                         

11.1.8

Immobilienmanagement 406.300,00       3.625.200,00    3.218.900,00 -      -                -                  -                         

21.1.1

Grundschulen SG 36.600,00         713.300,00       676.700,00 -          -                -                  -                         

27.2.1

Bücherei 32.300,00         198.400,00       166.100,00 -          -                -                  -                         

28.1.1

Heimatpflege u. Kultur 103.100,00       352.400,00       249.300,00 -          -                -                  -                         

36.5.1

Kindertagesstätten 37.400,00         1.531.700,00    1.494.300,00 -      -                -                  -                         

36.6.1

Offene Jugendarbeit 116.900,00       361.800,00       244.900,00 -          -                -                  -                         

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den 
jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO 

Übersicht Ergebnishaushalt 
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Ergebnis- Ordentliche Ordentliche Ordentliches Außer- Außer- Außer-

haushalt Erträge Aufwen- Ergebnis ordentliche ordentliche ordentliches

dungen (Überschuss (+) Erträge Aufwen- Ergebnis

Fehlbetrag (-)) dungen (Überschuss (+)

Fehlbetrag (-))

-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-

1 2 3 4 5 6 7

57.5.1

Tourismus -                      164.700,00       164.700,00 -          -                -                  -                         

12.1.1

Statistik u. Wahlen 58.000,00         133.200,00       75.200,00 -            -                -                  -                         

12.2.3

Personenstandsw. 50.600,00         250.300,00       199.700,00 -          -                -                  -                         

12.2.4

Meldewesen 160.400,00       473.100,00       312.700,00 -          -                -                  -                         

12.2.1

Allgemeine Sicherh. 51.600,00         535.300,00       483.700,00 -          -                -                  -                         

12.2.2

Verkehrsregel. u. -lenk. 9.000,00           133.400,00       124.400,00 -          -                -                  -                         

12.6.1

Brandschutz 117.100,00       1.206.100,00    1.089.000,00 -      -                -                  -                         

12.8.1

Katastrophenschutz -                      12.000,00          12.000,00 -            -                -                  -                         

42.4.1

Bäder in eigener Regie 53.700,00         196.100,00       142.400,00 -          -                -                  -                         

42.4.2

Sportstätten -                      -                       -                          -                -                  -                         

51.1.1

Bauleitplanung 84.700,00         229.500,00       144.800,00 -          -                -                  -                         

54.1.1

Straßen und Wege 272.700,00       1.317.600,00    1.044.900,00 -      -                -                  -                         

54.5.1

Straßenrein. u. Winterd. 190.000,00       242.100,00       52.100,00 -            -                -                  -                         

55.3.1

Friedhofs- u. Bestatt. 2.300,00           5.900,00            3.600,00 -              -                -                  -                         

11.1.1

Gemeindeorgane 108.700,00       368.400,00       259.700,00 -          -                -                  -                         

57.1.1

Regionalentwicklungsp. 7.800,00           17.900,00          10.100,00 -            -                -                  -                         

57.1.2

Wirtschaftsförderung 2.800,00           -                       2.800,00               -                -                  -                         

Summe 22.179.200,00      23.453.200,00  1.274.000,00 -      -                -                  -                         
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Übersicht aus den gebildten Budgets der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) 2021

Erläuterung: Zunächst ist jedes Produkt ein Budget. Es wird unterschieden nach investiven, nicht zahlungswirksamen

                    und zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen. Die gesamten Personalkosten bilden ein weiteres Budget.

Nr. / SK /Produkt Beschreibung Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

(Euro) (Euro)

00_045_NZW 11.1.0 SG Verwaltungsvorstand 0,00

00_046_NZW 11.1.9 SG Rechtsangelegenheiten 0,00

00_802_NZW 11.1.2 SG Öffentlichkeitsarbeit 0,00

00_103_NZW 11.1.3 SG Gleichstellungsbeauftragte 0,00

00_104_NZW 11.1.4 SG Personalangelegenheiten 0,00

00_105_NZW 11.1.5 SG Einr. f. d. gesamte Verwaltung 22.800,00

00_206_NZW 11.1.6 SG Finanzverwaltung 1.600,00

00_207_NZW 11.1.7 SG Kasse 0,00

00_229_NZW 61.1.1 SG Allgemeinde Finanzwirtschaft 0,00

00_308_NZW 11.1.8 SG Immobilienmanagement 521.500,00

00_416_NZW 21.1.1 SG Grundschulen 51.100,00

00_418_NZW 27.2.1 SG Büchereien 700,00

00_419_NZW 28.1.1 SG Heimat- u. Kulturpflege 3.900,00

00_420_NZW 36.5.1 SG Förd. v. Kindern in Tageseinr. 1.100,00

00_421_NZW 36.6.1 SG Einrichtung der Jugendarbeit 900,00

00_432_NZW 57.5.1 SG Tourismus 100,00

00_509_NZW 12.1.1 SG Wahlen u. Statistik 500,00

00_512_NZW 12.2.3 SG Personenstandswesen 0,00

00_513_NZW 12.2.4 SG Meldewesen 200,00

00_610_NZW 12.2.1 SG Allg. Sicherheit u. Ordnung 0,00

00_611_NZW 12.2.2 SG Verkehrsregelung u. -lenkung 0,00

00_614_NZW 12.6.1 SG Brandschutz 243.200,00

00_622_NZW 42.4.1 SG Bäder in eigener Regie 16.600,00

00_623_NZW 51.1.1 SG Räuml. Planungs- u. Entwickl. 0,00

00_624_NZW 55.3.1 SG Friedhofs- u. Bestattungswesen 0,00

00_625_NZW 54.1.1 SG Straßen und Wege 260.800,00

00_626_NZW 54.5.1 SG Straßenreinigung/Winterdienst 0,00

Abt. 4 Kinder, Jugend, Schule, Kultur

00_NZW Samtgemeinde Lüchow (W.)          nicht zahlungswirksam

Verwaltungsvorstand

Abt. 1 Personal/EDV/Einkauf

Abt. 2 Finanzen

Abt. 3 Immobilienmanagement

Abt. 5 Bürgerservice/Wahlen

Abt. 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung
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00_801_NZW 11.1.1 SG Gemeindeorgane 0,00

00_828_NZW 57.1.1 SG Regionalentwicklungsprozesse 2.600,00

Gesamt 1.127.600,00

00_Personal Samtgemeinde Lüchow (W.) Personalkostenbudget          zahlungswirksam

11.1.0 SG Verwaltungsvorstand 517.100,00 423.000,00

11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit 45.700,00 45.700,00

11.1.9 SG Rechtsangelegenheiten 146.300,00 146.300,00

11.1.3 SG Gleichstellungsbeauftragte 34.500,00 34.500,00

11.1.4 SG Personalangelegenheiten 511.100,00 495.600,00

11.1.5 SG Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung 929.300,00 924.600,00

11.1.6 SG Finanzverwaltung 723.800,00 695.500,00

11.1.7 397.300,00 397.300,00

61.1.1 SG Allgemeinde Finanzwirtschaft 0,00 0,00

11.1.8 SG Immobilienmanagement 1.395.800,00 1.395.800,00

21.1.1 SG Grundschulen 268.000,00 263.200,00

27.2.1 SG Büchereien 147.400,00 147.400,00

28.1.1 SG Heimat- u. Kulturpflege 213.100,00 194.100,00

36.5.1 SG Förd. v. Kindern in Tageseinrichtg. 60.600,00 46.900,00

36.6.1 SG Einrichtung der Jugendarbeit 329.800,00 314.100,00

57.5.1 SG Tourismus 7.100,00 5.100,00

12.1.1 SG Wahlen u. Statistik 24.800,00 20.000,00

12.2.3 SG Personenstandswesen 224.500,00 219.900,00

12.2.4 SG Meldewesen 338.000,00 306.800,00

12.2.1 SG Allg. Sicherheit u. Ordnung 409.900,00 367.100,00

12.2.2 SG Verkehrsregelung u. -lenkung 126.700,00 126.700,00

12.6.1 SG Brandschutz 108.500,00 108.500,00

12.8.1 SG Katastrophenschutz 0,00 0,00

42.4.1 109.100,00 109.100,00

51.1.1 SG Räuml. Planungs- u. Entwickl. 163.400,00 163.400,00

54.1.1 SG Straßen und Wege 180.600,00 180.600,00

54.5.1 SG Straßenreinigung/Winterdienst 18.100,00 18.100,00

55.3.1 SG Friedhofs- u. Bestattungswesen 1.000,00 1.000,00

Abt. 7 Gremien/EU

Verwaltungsvorstand

Abt. 1 Personal/EDV/Einkauf

Abt. 2 Finanzen

Abt. 3 Immobilienmanagement

Abt. 4 Kinder, Jugend, Schule, Kultur

Abt. 5 Bürgerservice/Wahlen

Abt. 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung

SG Bäder in eigener Regie

SG Kasse
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11.1.1 SG Gemeindeorgane 268.800,00 268.800,00

57.1.1 SG Regionalentwicklungsprozesse 10.100,00 10.100,00

Gesamt Personalkostenbudget

00_PERSONAL KST-Gr. 1 Personalkosten Samtgemeinde 7.710.400,00 7.429.200,00

00_Samtgemeinde Lüchow (W.)          zahlungswirksam

00_045_ZW 11.1.0 SG Verwaltungsvorstand 11.300,00 11.300,00

00_046_ZW 11.1.9 SG Rechtsangelegenheiten 61.300,00 61.300,00

00_802_ZW 11.1.2 SG Öffentlichkeitsarbeit 10.100,00 10.100,00

00_047_ZW 42.4.3 SG Bäder in fremder Regie 257.600,00 257.600,00

00_103_ZW 11.1.3 SG Gleichstellungsbeauftragte 6.600,00 6.600,00

00_104_ZW 11.1.4 SG Personalangelegenheiten 73.700,00 73.700,00

00_105_ZW 11.1.5 SG Einr. f. d. gesamte Verwaltung 425.800,00 425.800,00

00_206_ZW 11.1.6 SG Finanzverwaltung 151.600,00 151.600,00

00_207_ZW 11.1.7 SG Kasse 8.000,00 8.000,00

00_209_ZW 61.2.1 SG Finanzverwaltung 319.600,00 319.600,00

00_229_ZW 61.1.1 SG Allgemeinde Finanzwirtschaft 6.727.200,00 6.727.200,00

00_308_ZW 11.1.8 SG Immobilienmanagement 1.707.900,00 1.707.900,00

00_416_ZW 21.1.1 SG Grundschulen 394.200,00 394.200,00

00_418_ZW 27.2.1 SG Büchereien 50.300,00 50.300,00

00_419_ZW 28.1.1 SG Heimat- u. Kulturpflege 135.400,00 135.400,00

00_420_ZW 36.5.1 SG Förd. v. Kindern in Tageseinrichtg. 1.470.000,00 1.470.000,00

00_421_ZW 36.6.1 SG Einrichtung d. Jugendarbeit 31.100,00 31.100,00

00_432_ZW 57.5.1 SG Tourismus 157.500,00 157.500,00

00_509_ZW 12.1.1 SG Wahlen u. Statistik 107.900,00 107.900,00

00_512_ZW 12.2.3 SG Personenstandswesen 25.800,00 25.800,00

00_513_ZW 12.2.4 SG Meldewesen 134.900,00 134.900,00

00_342_ZW 42.4.2 SG Sportplätze 0,00 0,00

00_610_ZW 12.2.1 SG Allg. Sicherheit u. Ordnung 125.400,00 125.400,00

00_611_ZW 12.2.2 SG Verkehrsregelung u. -lenkung 6.700,00 6.700,00

00_614_ZW 12.6.1 SG Brandschutz 854.400,00 854.400,00

Abt. 7 Gremien/EU

Verwaltungsvorstand

Abt. 1 Personal/EDV/Einkauf

Abt. 2 Finanzen

Abt. 3 Immobilienmanagement

Abt. 4 Kinder, Jugend, Schule, Kultur

Abt. 5 Bürgerservice/Wahlen

Abt. 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung
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00_615_ZW 12.8.1 SG Katastrophenschutz 12.000,00 12.000,00

00_622_ZW 42.4.1 SG Bäder in eigener Regie 70.400,00 70.400,00

00_623_ZW 51.1.1 SG Räuml. Planungs- u. Entwickl. 66.100,00 66.100,00

00_624_ZW 55.3.1 SG Friedhofs- u. Bestattungswesen 4.900,00 4.900,00

00_625_ZW 54.1.1 SG Straßen und Wege 876.200,00 876.200,00

00_626_ZW 54.5.1 SG Straßenreinigung/Winterdienst 224.000,00 224.000,00

00_801_ZW 11.1.1 SG Gemeindeorgane 99.600,00 99.600,00

00_828_ZW 57.1.1 SG Regionalentwicklungsprozesse 5.200,00 5.200,00

Gesamt 14.612.700,00 14.612.700,00

00_045_INV 11.1.0 SG Verwaltungsvorstand 0,00

00_046_INV 11.1.9 SG Rechtsangelegenheiten 0,00

00_802_INV 11.1.2 SG Öffentlichkeitsarbeit 0,00

00_103_INV 11.1.3 SG Gleichstellungsbeauftragte 0,00

00_104_INV 11.1.4 SG Personalangelegenheiten 0,00

00_105_INV 11.1.5 SG Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung 41.000,00

00_206_INV 11.1.6 SG Finanzverwaltung 0,00

00_207_INV 11.1.7 SG Kasse 0,00

00_229_INV 61.1.1 SG Allgemeinde Finanzwirtschaft 0,00

00_308_INV 11.1.8 SG Immobilienmanagement 3.990.000,00

00_416_INV 21.1.1 SG Grundschulen 301.000,00

00_418_INV 27.2.1 SG Büchereien 0,00

00_419_INV 28.1.1 SG Heimat- u. Kulturpflege 20.000,00

00_420_INV 36.5.1 SG Förd. v. Kindern in Tageseinrichtg. 0,00

00_421_INV 36.6.1 SG Einrichtung der Jugendarbeit 2.000,00

00_432_INV 57.5.1 SG Tourismus 0,00

00_509_INV 12.1.1 SG Wahlen u. Statistik 0,00

00_512_INV 12.2.3 SG Personenstandswesen 0,00

00_513_INV 12.2.4 SG Meldewesen 0,00

Abt. 2 Finanzen

Abt. 7 Gremien/EU

00_INV Samtgemeinde Lüchow (W.)          zahlungswirksam

Verwaltungsvorstand

Abt. 1 Personal/EDV/Einkauf

Abt. 3 Immobilienmanagement

Abt. 4 Kinder, Jugend, Schule, Kultur

Abt. 5 Bürgerservice/Wahlen
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00_610_INV 12.2.1 SG Allg. Sicherheit u. Ordnung 0,00

00_611_INV 12.2.2 SG Verkehrsregelung u. -lenkung 0,00

00_614_INV 12.6.1 SG Brandschutz 283.000,00

00_615_INV 12.8.1 SG Katastrophensch. 0,00

00_622_INV 42.4.1 SG Bäder in eigener Regie 0,00

00_342_INV 42.4.2 SG Sportplätze 0,00

00_623_INV 51.1.1 SG Räuml. Planungs- u. Entwickl. 0,00

00_625_INV 54.1.1 SG Straßen und Wege 210.000,00

00_626_INV 54.5.1 SG Straßenreinigung/Winterdienst 0,00

00_624_INV 55.3.1 SG Friedhofs- u. Bestattungswesen 0,00

00_801_INV 11.1.1 SG Gemeindeorgane 0,00

00_828_INV 57.1.1 SG Regionalentwicklungsprozesse 20.000,00

Gesamt 4.867.000,00

nicht budgetiert:
11.1.0 Verfügungsmittel 2.500,00 2.500,00
61.2.1 Ausz. Tilg. v. Krediten u. Rückz. v. inn. Darl. 550.000,00

Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen: 23.453.200,00 27.461.400,00

Abt. 6 Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung

Abt. 7 Gremien/EU
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Verpflichtungsermächtigungen im 

Haushaltsplan des Jahres1) 2021 2022 2023 2024

-Euro- -Euro- -Euro- -Euro-

1 2 3 4 5

2021 -                      3.725.000,00       -                 -                  

2020 2.400.000,00     -                          -                 -                  

2019 -                      -                          -                 -                  

2018 -               -                          -                 -                  

Insgesamt 2.400.000,00     3.725.000,00       -                 -                  

Nachrichtlich: 

in der mittelfristigen Finanzplanung vorges.

Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit -                            -                          -                 -                  

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen 

  Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig 

  werden.
2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige 

  Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die 

  voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter 

  Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)

Übersicht 
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich 

fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO
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Stand zu Voraussicht-

Beginn licher

des Stand zu 

Beginn des

Art der Schulden Vor- Haushalts-

jahres jahres

-Euro- -Euro-

1 2 3

1. Geldschulden aus

1.1 Anleihen -                         -                           

1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 15.807.277,89       17.275.777,89        

1.3 Liquiditätskrediten 1.500.000,00         -                           

1.4 sonstigen Geldschulden -                         -                           

Zwischensumme 17.307.277,89       17.275.777,89        

2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften -                         -                           

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 825.191,88            135.847,60             

4. Transferverbindlichkeiten 66.125,60              15.000,00               

5. Sonstige Verbindlichkeiten 242.829,91            340.000,00             

Schulden insgesamt 18.441.425,28       17.766.625,49        

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
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I.   Wirtschaftsplan 2021 

 

 

Auf der Grundlage des § 13 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Niedersachsen (Eig-

BetrVO) vom 27. Januar 2011 in der zzt. geltenden Fassung in Verbindung mit dem § 58 

Absatz 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der 

Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) in seiner Sitzung vom …………. 2020 den Wirt-

schaftsplan für das Jahr 2021 beschlossen. 

 

 

§ 1 

 Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird im Erfolgsplan festgesetzt: 

 

  € 

 in den Erträgen auf 1.720.500,00 

 in den Aufwendungen auf 1.720.500,00 

 in dem Jahresergebnis auf   0,00 

 

 Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird im Vermögensplan festgesetzt: 

 

  € 

 in den Einnahmen auf 119.300,00 

 in den Ausgaben auf 119.300,00 

 

 

§ 2 

 Der Gesamtbetrag der Kredite wird für 2021 festgesetzt auf 0,00 € für die Investitionen. 

 

 Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in An-

spruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 0,00 €. 

 

 

§ 3 

 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt für 2021 auf 0,00 €. 
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§ 4 

 Die Planansätze des Erfolgs- und Vermögensplanes 2021 werden für gegenseitig de-

ckungsfähig erklärt. 

 

 

 

 Lüchow (Wendland), den xxxxxxxxx 2020 

 

 

 

 

   (Carsten Busse)     (Anne Jirjahlke) 
 techn. Betriebsleiter kaufm. Betriebsleiterin 
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II.   Erfolgsplan 2021 

 

 

  Ist 2019 
€ 

Plan 2020 
€ 

Plan 2021 
€ 

1. Umsatzerlöse 1.568.444,86 1.648.000,00 1.693.900,00 

2. Erhöhung oder Verminderung des 
Bestandes an fertigen und unferti- 
gen Erzeugnissen 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 

4. Sonstige betriebliche Erträge      43.144,97      37.500,00      26.600,00 

  1.611.589,83 1.685.500,00 1.720.500,00 
5. Materialaufwand    

 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-  
 und Betriebsstoffe und für bezo- 
 gene Waren 

 
 

85.569,58 

 
 

119.100,00 

 
 

119.000,00 

  b) Aufwendungen für bezogene  
 Leistungen 

 
     48.657,11 

 
     69.600,00 

 
     67.000,00 

  134.226,69 188.700,00 186.000,00 

6. Personalaufwand    

 a) Löhne und Gehälter 951.876,85 969.200,00 965.400,00 

  b) Soziale Abgaben und Aufwen- 
 dungen für Altersversorgung und 
 für Unterstützung 

 
 

   272.184,70 

 
 

   270.100,00 

 
 

   269.300,00 

  1.224.061,55 1.239.300,00 1.234.700,00 
7. Abschreibungen auf immaterielle 

Vermögensgegenstände des Anla- 
gevermögens und auf Sachanlagen 

 
 

97.063,91 

 
 

103.200,00 

 
 

102.800,00 

8. Sonstige betriebliche Aufwen- 
dungen 

 
194.667,72 

 
148.100,00 

 
190.600,00 

9. Sonstige Zinsen und ähnliche  
Erträge 

0,00 0,00 0,00 

10. Zinsen und ähnliche Aufwen- 
dungen 

 
              0,00 

 
              0,00 

 
               0,00 

11. Ergebnis der gewöhnlichen Ge- 
schäftstätigkeit 

 
-   38.430,04 

 
6.200,00 

 
6.400,0

0 
12. Außerordentliche Erträge 13.506,37 0,00 0,00 

13. Außerordentliche Aufwendungen      13.506,37               0,00                  0,00 

14. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 

15. Steuern vom Einkommen und Er-
trag 

0,00 0,00 0,00 

16. Sonstige Steuern        6.214,00        6.200,00         6.400,00 

17. Jahresgewinn/-fehlbetrag -    44.644,04               0,00                0,00 
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lll.   Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 

 

 

1. Umsatzerlöse 

 
 Die Umsatzerlöse resultieren aus dem Einsatz von Personal, Fahrzeugen und Geräten zur 

Erbringung von Leistungen für die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) und deren Mitglieds-

gemeinden. 

 

 

2. Sonstige betriebliche Erträge 

  € 

 Mieten 14.300,00 

 Auflösung des Sonderpostens für 
 Investitionszuwendungen 8.300,00 

 Verkauf von Anlagevermögen 1.000,00 

 Sonstiges   3.000,00 

 Insgesamt 26.600,00 

 

 Die in den Vorjahren unter den sonstigen betrieblichen Erträgen enthaltenen Erstattungen 

von Personalkosten durch die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) entfallen nach der Nach-

besetzung der Stelle der Verwaltungskraft. 

 

3. Materialaufwand 

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 
 

  € 

 Kraft- und Schmierstoffe 54.900,00 

 Reparaturmaterial 43.300,00 

 Energiekosten, Wasser, Abwasser 15.500,00 

 Werkzeuge und Kleinmaterial     5.300,00 

 Insgesamt 119.000,00 

 

 In den Aufwendungen für Reparaturmaterial sind u. a. die Reifenerneuerungen bei drei 

Schleppern enthalten. 
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b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 

 
   € 
 Unterhaltung  

 des Fuhrparks 57.300,00 

 von Geräten und Werkzeugen 2.900,00 

 von baulichen Anlagen    6.800,00 

 Insgesamt 67.000,00 

 

 Von den Aufwendungen für die Unterhaltung der baulichen Anlagen entfallen u. a. auf den 

Austausch von Fenstern in der Mietwohnung 3.000,00 €. 

 

4. Personalaufwand 

 
 Der Ansatz der Personalkosten erfolgt gemäß dem Stellenplan unter Berücksichtigung einer 

Tarifsteigerung in Höhe von 2,5 %. Für die durch Erreichen der Altersgrenze frei werdenden 

drei Stellen sind Nachbesetzungen vorgesehen. 

 

5. Abschreibungen 

 
  € 

 Abschreibungen auf 

   Bestand 30. September 2020 96.100,00 

   Zugänge 2020 600,00 

   Zugänge 2021     6.100,00 

 Insgesamt 102.800,00 

 

 Die Abschreibungen ergeben sich gemäß der Entwicklung des Anlagevermögens. 

 

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

  € 

 Erstattungen an die Samtgemeinde  
 Lüchow (Wendland) 

   Verwaltungskosten 69.200,00 

   Personalgestellung 36.500,00 

 Versicherungen 25.400,00 

 Gebäudereinigung 18.000,00 

 Aus- und Fortbildung   12.200,00 

 Übertrag 161.300,00 
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  € 

 Übertrag 161.300,00 

 Berufsbekleidung 8.500,00 

 Bürobedarf, EDV 5.300,00 

 Telefonkosten 4.000,00 

 Reisekosten 3.000,00 

 BAD – Vorsorgeuntersuchungen 2.000,00 

 Jahresabschluss- und Prüfungskosten 2.500,00 

 Sonstige Aufwendungen     4.000,00 

 Insgesamt 190.600,00 

 

 Nach Renteneintritt der bisherigen Verwaltungskraft in 2019 werden deren Tätigkeiten im 

Rahmen der Personalgestellung durch eine Beschäftigte der Samtgemeinde Lüchow 

(Wendland) wahrgenommen. Die hierfür anfallenden Kosten zählen nicht zu den Personal-

kosten, sondern sind unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen auszuweisen. 

 

8. Sonstige Steuern 

 
 Die sonstigen Steuern beinhalten die Kfz-Steuern mit 6.400,00 €. 

 

 

7. Jahresgewinn/-fehlbetrag 

 

 Um die finanzielle Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes weiterhin zu gewährleisten, wird in 

der Planung von einem ausgeglichenen Jahresergebnis für das Jahr 2021 ausgegangen. 

254 / 301



 

 

- 9 - 

lV.   Vermögensplan 2021 

 

    € 

Finanzierungsmittel    

1. Zuführungen zum Stammkapital   0,00 

2. Zuführungen zu den Rücklagen   0,00 

3. Jahresgewinn   0,00 

4. Zuführungen zum Sonderposten mit  
Rücklageanteil 

   
0,00 

5. Zuweisungen und Zuschüsse   0,00 

6. Beiträge und ähnliche Entgelte   0,00 

7. Kredite    

 a) vom Aufgabenträger   0,00 

 b) von Dritten   0,00 

 c) Kassenkredite (Inanspruchnahme)   0,00 

8. Abschreibungen und Anlagenabgänge   102.800,00 

9. Bereits in Vorjahren bereitgestellte 
Mittel 

   
  16.500,00 

 Insgesamt   119.300,00 

     

Finanzierungsbedarf    

1. Investitionen Sachanlagen und immate- 
rielle Anlagewerte 

   
111.000,00 

2. Rückzahlung von Stammkapital   0,00 

3. Entnahme aus den Rücklagen   0,00 

4. Entnahme aus dem Sonderposten mit 
Rücklageanteil 

   
8.300,00 

5. Entnahme aus Rückstellungen   0,00 
 

6. Tilgungen   0,00 

7. Gewährung von Krediten    

 a) an den Aufgabenträger   0,00 

 b) an Dritte   0,00 

8. Jahresfehlbetrag   0,00 

9. Nicht verplante Mittel              0,00 

 Insgesamt   119.300,00 
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V.   Erläuterungen zum Vermögensplan 2021 

 

Finanzierungsmittel 

 

1. Abschreibungen und Anlagenabgänge 

 

 Für das Jahr 2021 erwarten wir erwirtschaftete Abschreibungen über 102.800,00 €, die zur 

Finanzierung von Investitionen zur Verfügung gestellt werden. 

 

2. Bereits in Vorjahren bereitgestellte Mittel 

 

 Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplans werden Finanzierungsüberhänge aus 

Vorjahren abgebaut. 

 

 

Finanzierungsbedarf 

 

3. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 

 

  € 

 Transporter über 3,5 t (Ersatz für ein  
 Altfahrzeug – Baujahr 1999) 100.000,00 

 Stromaggregat 2.000,00 

 Elektrostemmer 1.000,00 

 Betriebs- und Geschäftsausstattung     8.000,00 

 Insgesamt 111.000,00 

 

4. Entnahme aus dem Sonderposten mit Rücklageanteil 

 

 Die im Rahmen des Erwerbs des Betriebshofes in Lüchow erhaltenen Investitionszuschüsse 

sind entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Anlagen jährlich aufzulösen und als 

Ausgabe im Vermögenshaushalt darzustellen. 
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Vll.   Mittelfristige Ergebnisplanung 2020 bis 2024 
 

   
Plan 
2020 

 
Plan 
2021 

 
Plan 
2022 

 
Plan 
2023 

 
Plan 
2024 

  € € € € € 

1. Umsatzerlöse 1.648.000,00 1.693.900,00 1.731.400,00 1.761.300,00 1.797.600,00 
2. Erhöhung oder Verminde-

rung des Bestandes an fer-
tigen und unfertigen Er-
zeugnissen 

 
 
 

0,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 

0,00 

3. Andere aktivierte Eigenleis-
tungen 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

4. Sonstige betriebliche Er-
träge 

 
37.500,00 

 
26.600,00 

 
25.600,00 

 
25.600,00 

 
25.600,00 

5. Materialaufwand      

 a) Aufwendungen für Roh-, 
Hilfs- und Betriebsstoffe 
und für bezogene Waren 

 
 

119.100,00 

 
 

119.000,00 

 
 

120.200,00 

 
 

121.500,00 

 
 

122.800,00 
 b) Aufwendungen für bezo-

gene Leistungen 
 

     69.600,00 
 

     67.000,00 
 

     67.700,00 
 

     68.400,00 
 

     69.100,00 

  188.700,00 186.000,00 187.900,00 189.900,00 191.900,00 

6. Personalaufwand      

 a) Löhne und Gehälter 969.200,00 965.400,00 984.800,00 990.400,00 1.010.300,00 

 b) Soziale Abgaben und 
Aufwendungen für Al-
tersversorung und für 
Unterstützung 

 
 
 

   270.100,00 

 
 
 

   269.300,00 

 
 
 

   274.700,00 

 
 
 

   278.800,00 

 
 
 

   284.400,00 

  1.239.300,00 1.234.700,00 1.259.500,00 1.269.200,00 1.294.700,00 

7. Abschreibungen auf imma-
terielle Vermögensgegen-
stände des Anlagevermö-
gens und Sachanlagen 

 
 
 

103.200,00 

 
 
 

102.800,00 

 
 
 

110.500,00 

 
 
 

126.500,00 

 
 
 

133.000,00 

8. Sonstige betriebliche Auf-
wendungen 

 
148.100,00 

 
190.600,00 

 
192.700,00 

 
194.900,00 

 
197.200,00 

9. Sonstige Zinsen und ähnli-
che Erträge 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

10. Zinsen und ähnliche Auf-
wendungen 

 
             0,00 

 
             0,00 

 
               0,00 

 
             0,00 

 
             0,00 

11. Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit 

 
6.200,00 

 
6.400,00 

 
6.400,00 

 
6.400,00 

 
6.400,00 

12. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13. Außerordentliche Aufwen-
dungen 

 
             0,00 

 
             0,00 

 
              0,00 

 
             0,00 

 
             0,00 

14. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

15. Steuern vom Einkommen 
und Ertrag 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

16. Sonstige Steuern       6.200,00       6.400,00        6.400,00       6.400,00       6.400,00 

17. Jahresgewinn/-fehlbetrag              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00 
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VllI.   Mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2025 
 

       Plan 

   
Plan 
2021 

 
Plan 
2022 

 
Plan 
2023 

 
Plan 
2024 

 
Plan 
2025 

2021 
bis 

2025 

  € € € € € € 

Finanzierungsmittel      

1. Zuführungen zum 
Stammkapital 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

2. Zuführungen zu den 
Rücklagen 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

3. Jahresgewinn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Zuführungen zum Sonder- 
posten mit Rücklageanteil 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

5. Zuweisungen und Zu- 
schüsse 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

6. Kredite       

 a) vom Aufgabenträger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 b) von Dritten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 c) Kassenkredite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Abschreibungen und 
Anlageabgänge 

 
102.800,00 

 
110.500,00 

 
126.500,00 

 
133.000,00 

 
135.300,00 

 
608.100,00 

8. Bereits in Vorjahren bereitge-
stellte Mittel 

 
  16.500,00 

 
160.800,00 

 
    6.800,00 

 
           0,00 

 
           0,00 

 
184.100,00 

 Insgesamt 119.300,00 271.300,00 133.300,00 133.000,00 135.300,00 792.200,00 

        

Finanzierungsbedarf      

1. Sachanlagen und imma- 
terielle Anlagewerte 

 
111.000,00 

 
263.000,00 

 
125.000,00 

 
100.000,00 

 
45.000,00 

 
644.000,00 

2. Rückzahlung von Stamm- 
kapital 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
   0,00 

3. Entnahme aus den Rück- 
lagen 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
   0,00 

4. Entnahme aus dem Sonder- 
posten mit Rücklageanteil 

 
8.300,00 

 
8.300,00 

 
8.300,00 

 
8.300,00 

 
8.300,00 

 
41.500,00 

5. Entnahme aus den Rückstel- 
ungen 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

5. Tilgungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 

6. Gewährung von Krediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 a) an den Aufgabenträger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 

 b) an Dritte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 

7. Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Nicht verplante Mittel            0,00            0,00            0,00   24.700,00   82.000,00 106.700,00 

 Insgesamt 119.300,00 271.300,00 133.300,00 133.000,00 135.300,00 792.200,00 
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IX.   Investitionsplan 2021 bis 2025 

 

       Plan 

   
Plan 
2021 

 
Plan 
2022 

 
Plan 
2022 

 
Plan 
2023 

 
Plan 
2024 

2020 
bis 

2024 

  € € € € € € 

1. Transporter über 3,5 t 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 

2. Stromaggregat 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 

3. Elektrostemmer 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

4. Straßenkehrmaschine 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 

5. Mulch-/Mähgerat für kleinen 
Schlepper 

 
0,00 

 
8.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
8.000,00 

6. Kommunal-Schlepper  0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 

7. Fahrzeug mit Müllverdichter 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 

8. Transporter bis 3,5 t 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 

9. Ausleger mit Anbaugerät 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 

10. Betriebs- und Geschäftsaus-
stattung 

 
    8.000,00 

 
    5.000,00 

 
    5.000,00 

 
    5.000,00 

 
  5.000,00 

 
  28.000,00 

 Insgesamt 111.000,00 263.000,00 125.000,00 100.000,00 45.000,00 644.000,00 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

€ € € € € € € €

Anfangsbestand 23.376.201,38 24.221.830,87 24.959.110,79 27.128.469,32 29.784.769,32 27.992.269,32 26.813.169,32 26.276.469,32

Zugang Reinvermögen -26.465,89 -1.109,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Abgang Reinvermögen 0,00 26.037,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jahresergebnis 997.232,91 980.344,21 1.739.989,98 0,00 -1.274.000,00 -654.700,00 0,00 0,00

  

Zugänge Fördermittel 394.937,87 391.921,72 983.046,18 3.148.900,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Abgänge Fördermittel 3.009,77 -17.367,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zugänge Beiträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Abgänge Beiträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Auflösung Sonderposten 517.065,63 517.728,65 521.273,65 492.600,00 528.500,00 524.400,00 536.700,00 432.600,00

Abgang Aufl. Sopos 0,00 -107.478,80 -32.403,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Endbestand 24.221.830,87 24.959.110,79 27.128.469,32 29.784.769,32 27.992.269,32 26.813.169,32 26.276.469,32 25.843.869,32

Entwicklung der Nettoposition
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Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:  
für das Haushaltsjahr 2021 

 
Allgemeine Angaben: 
Kommune     : Samtgemeinde 
Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres) : 24.059 (30.06.2019 lt. Nds. Statistikamt) 

 
Ergebnishaushalt und –planung: 
  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Gesamterträge*) 20.777.568,72 20.497.900,00 22.179.200,00 21.875.500,00 22.180.600,00 22.474.900,00 

Gesamtaufwendungen*) 19.037.578,74 20.497.900,00 23.453.200,00 22.530.200,00 22.180.600,00 22.474.900,00 

Gesamtergebnis*) +1.739.989,98 0,00 -1.274.000,00 -654.700,00 0,00 0,00 

*) Ordentlich und außerordentlich 

 

Entwicklung der Fehlbeträge: 
 

 
2019     2020 2021 2022 2023 2024 

Ordentliches Ergebnis1) +1.778.961,91 0,00 -1.274.000,00 -654.700,00 0,00 0,00 

Deckung 
      

a) Überschuss außerordentliches Ergebnis1)   
 

 
 
 

   

b) Überschussrücklagen 
    

   
 

c) Vortrag in der Bilanz2) 
      

Außerordentliches Ergebnis1) -38.971,93 0,00             0,00              0,00                0,00             0,00 

Deckung 
      

a) Überschuss ordentliches Ergebnis1) 
      

b) Überschussrücklagen 
    

   
 

c) Vortrag in der Bilanz2) 
      

1) Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben 

2) Nicht durch die Positionen a und b zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO) 

 

Schuldenlage und -entwicklung: 
 

 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Liquiditätskredit Stand*) zum 31.12. 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

Investiver Kreditstand zum 31.12. 15.807.277,89 18.699.877,89 22.710.377,89 25.975.377,89 25.505.377,89 25.025.377,89 
Kreditaufnahme im lfd. Jahr 
(ohne Umschuldung) 

 - 3.452.600,00 4.560.500,00 3.825.000,00 100.000,00 100.000,00 

Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) 474.618,78 560.000,00 550.000,00 560.000,00 570.000,00 580.000,00 

Neuverschuldung im lfd. Jahr: - 2.892.600,00 4.010.500,00 3.265.000,00 -                          - 
*) Lt. Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik, viertes Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht  

(§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchstabe e KomHKVO) 

 
Bilanz: 
  

letzte vorliegende Schlussbilanz 
vom 31.12.20161) 

vorletzte vorliegende Schlussbilanz 
vom 31.12.20151) 

Nettoposition gesamt2) 23.376.201,38 23.613.848,36 

Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss2)           6.096.686,20                  6.709.024,49 

Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)2) +612.338,29 +1.432.838,30 

Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt -7.301.188,25 -8.734.026,55 
Davon:   
Überschuss3) des Jahres 2015  
Überschuss3) des Jahres 2014 
Fehlbetrag3) des Jahres 2013 
Überschuss3) des Jahres 2012 
Fehlbetrag3) des Jahres 2011 

+1.432.838,30 
+7.135.309,75 

-28.595,96 
+436.656,12 

-16.277.396,46 

   
+7.135.309,75 

-28.595,96 
+436.656,12 

-16.277.396,46 
1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz 

2) Quelle: Bilanz, Zeilen P1, P1.1.2 und P1.3.2 

3) Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden 

 
Ergänzende Informationen: 
  

2020 2019 2018 

Erhaltene Bedarfszuweisungen*) - - - 
*) Einzahlungen 

  
Haushaltsjahr Landesdurchschnitt 

der Gemeindegrößenklasse*) 

Hebesatz Grundsteuer A   

Hebesatz Grundsteuer B   

Hebesatz Gewerbesteuer   
*) Quelle: https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themenbereiche/finanzen_steuern_personal/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabellen-87501.html -> Ergänzende Informationen für die 

Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft. 
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 Durchschnittswert der letzten drei 

Jahre 
2017 bis 2019 

Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 
2017 bis 2019 

Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner 827,21 € 1.059,36 € 

 zum 31.12.2019 Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 
zum 31.12.2018 

Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner 657,02 € 770 € 

 
 
Kennzahlen: 
 

Kennzahl Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 20211) 

Steuerquote 0,00 0,00 0,00 

Personalintensität 35,01 37,37 32,88 

Abschreibungsintensität 5,40 5,42 4,81 

Zinslastquote 1,62 2,17 1,36 

Liquiditätskreditquote 12,32 16,67 16,67 

Reinvestitionsquote 282,52 266,14 431,62 

Fremdkapitalquote2) 52,02 49,65 57,56 
1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis, oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen. 

2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen. 

 

301 / 301


